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Vorwort 
Liebe Jugendrotkreuzlerinnen, 
liebe Jugendrotkreuzler, 

die Schularbeit ist aktuell im Wandel. Es werden nicht nur verschiedene Schulformen besprochen, auch ist 
eine inklusive Beschulung u. a. auf Grund des großen Lehrkräftemangels – insbesondere im Bereich der Son-
derpädagogik – stark in der Diskussion. Gleichzeitig geht der gesellschaftliche Trend hin zu einer Ganztags-
beschulung, was auch für viele Familien oft schon lange keine Wunschoption, sondern eine Notwendigkeit 
geworden ist, um Arbeit und Familie koordinieren zu können. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung 
einen Rechtsanspruch für eine Ganztagsbeschulung an Grundschulen ab 2026 beschlossen. Auf Grund des 
Fachkräftemangels wird dieser noch stark diskutiert. Aber: Wir möchten vorbereitet sein und uns den Schulen 
bundesweit als verlässlicher und sinnvoller Partner in Schulen präsentieren. Deshalb haben wir die vorliegen-
de Arbeitshilfe überarbeitet, um euch die Möglichkeit zu geben, schon vor dem Rechtsanspruch in die Schu-
len gehen zu können und Konzepte vorzulegen, welche die Themen des Jugendrotkreuzes mit schulischen 
Inhalten verzahnen. Während wir dadurch Schülerinnen und Schüler und ihr Umfeld mit den Inhalten unseres 
Jugendrotkreuzes vertraut machen und als Mitglieder gewinnen können, profitieren Schulen von unseren 
pädagogisch sinnvollen und ansprechenden Konzepten, welche das Schulleben und jedes teilnehmende Kind 
positiv beeinflussen.

Mit unserem ganzheitlichen Ansatz in der Jugendarbeit, insbesondere auch mit unseren Schwerpunkten in 
den Bereichen Erste Hilfe und Konfliktschlichtung, können wir einen wichtigen Beitrag zur umfassenden Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen leisten. 

Diese Arbeitshilfe soll unsere eigenen Mitarbeitenden sowie unsere Kooperationspartner dabei unterstüt-
zen, kompetent und zielgerichtet in das Engagement an Ganztagsschulen einzusteigen. Dazu dienen sowohl 
grundlegende Einführungen in das „System Schule“ als auch konkrete Praxisanleitungen. 

Wir sind überzeugt: Eine verlässliche Kooperation bildet das Fundament für eine starke JRK-Schularbeit. 
Viel Erfolg bei der Implementierung! 

Eure Bundesleitung
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Einleitung 
Ganztagsschulen verändern den Bildungsalltag 
junger Menschen – und mit ihm eröffnen sich neue 
Chancen für außerschulische Partner wie das Deut-
sche Jugendrotkreuz (JRK). Dort, wo Kinder und 
Jugendliche lernen, leben und sich entwickeln, kann 
das Jugendrotkreuz mit seinen Werten, Angeboten 
und pädagogischen Ansätzen unmittelbar wirksam 
werden.

Als moderner Jugendverband mit humanitärem Pro-
fil bietet das JRK mehr als Freizeitgestaltung: Es ver-
mittelt soziale Kompetenzen, fördert Mitverantwor-
tung und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Die Schule 
wird dabei zum Ort gelebter Solidarität – und das Ju-
gendrotkreuz zu einem verlässlichen Partner in der 
Gestaltung von Bildungsbiografien.

Mit dem bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem Jahr 
2026 gewinnt das Thema weiter an Bedeutung – und 
mit ihm die Notwendigkeit, als Verband gemeinsam 
und vorausschauend zu handeln. Um den vielfälti-
gen Anforderungen gerecht zu werden und unsere 
Angebote wirkungsvoll zu gestalten, gilt es, Ressour-
cen zu bündeln und Synergien zu nutzen. Dabei kann 
und sollte auch die Zusammenarbeit mit anderen 

Gemeinschaften des Deutschen Roten Kreuzes in-
tensiviert werden. Die Verbindung von Expertise, En-
gagement und vorhandenen Strukturen stärkt nicht 
nur die Qualität der Angebote, sondern auch das ge-
meinsame Profil des Roten Kreuzes in der Bildungs-
landschaft.

Diese Arbeitshilfe richtet sich daher nicht nur an 
Verantwortliche im JRK und an ehrenamtlich oder 
hauptberuflich Engagierte im Jugendverband, son-
dern ausdrücklich auch an alle Mitwirkenden inner-
halb der Ganztagsschule. Alle sind herzlich eingela-
den, sich mit den Möglichkeiten eines Engagements 
in Ganztagsschulen auseinanderzusetzen – sei es 
zur Inspiration, zur Weiterentwicklung eigener Ideen 
oder zur Mitgestaltung eines zukunftsfähigen Bil-
dungsangebots im Sinne unserer Grundsätze.

Ein Engagement in der Ganztagsschule ist nicht nur 
eine logische Weiterentwicklung der langjährigen 
Schularbeit des JRK – es ist eine zukunftsweisende 
Antwort auf gesellschaftliche Veränderungen. Es 
eröffnet Räume für Partizipation, Engagement und 
Bildung, die junge Menschen in ihrer Persönlichkeit 
stärken und zum Mitgestalten befähigen.
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Der Aufbau der Arbeitshilfe
Die Arbeitshilfe gliedert sich in die Teile „Die Ganz-
tagsschule“ (Teil A) und „Kooperation mit Ganztags-
schulen“ (Teil B). 

Das erste Kapitel „Grundlagen des Ganztagsschul-
programms“ ist eine Einführung in das Thema. Hier 
werden die Gesetzesgrundlage und die aktuellen 
Situationen der Länder bezüglich des Fachkräftebe-
darfs sowie die bisherigen Entwicklungen des Ganz-
tages vorgestellt. Anschließend erfolgt ein Einblick in 
die verschiedenen Organisationsmodelle der Ganz-
tagsschule. 

Im zweiten Kapitel „Engagement von Jugendver-
bänden in Ganztagsschulen“ wird dargestellt, wel-
che Stärken Jugendverbände in die Gestaltung von 
Ganztagsschulangeboten einbringen können und 
warum es wichtig ist, sich trotz bestehender Vorbe-
halte zu engagieren. Neben den positiven Synergie-
effekten werden allerdings auch mögliche Schwie-
rigkeiten angesprochen, um diese bereits im Vorfeld 
im Blick zu haben und so darauf vorbereitet zu sein.

Im dritten Kapitel „Rechtliche und institutionelle 
Grundlagen“ werden neben dem Aufbau des Schul-
wesens und den einzelnen Schulstufen und Schul-
arten auch die Organe und Gremien der Schule 
und ihre Zugangsmöglichkeiten für außerschulische 
Verbände beschrieben. Ihr erhaltet Einblick in den 
Arbeitsalltag der Schulen. Unterpunkte widmen sich 
der Schulpflicht, der Aufsichtspflicht, dem Infektions-
schutzgesetz sowie den schulrechtlichen Regelungen 
der einzelnen Länder. Beschlossen wird der Teil A mit 
der Vorstellung verschiedener Verträge, die Schule 
und (Jugend-)Verband bei einer Kooperation schlie-
ßen können. 

Teil B der Arbeitshilfe beschreibt Grundlagen einer 
gelingenden Kooperation.

Zu Beginn des vierten Kapitels „Eckpunkte einer 
Kooperation mit Ganztagsschulen“ wird deutlich 
gemacht, dass es sowohl in Schulen als auch Ver-

bänden Vorbehalte gibt, die es zu überbrücken gilt. 
Im weiteren Verlauf werden die Grundlagen sowie 
konkrete Schritte zu einer gelingenden Kooperation 
– in Form eines Fragenkataloges – vorgestellt, die in 
jedem Fall beachtet werden sollten. 

Der personellen Umsetzung widmet sich das fünf-
te Kapitel. Die Empfehlungen zur fachübergreifen-
den Zusammenarbeit im DRK unterstreichen noch-
mals, dass es wichtig ist, im Kontext Ganztagsschule 
Ressourcen zu bündeln. Das beschriebene Anfor-
derungsprofil der außerschulischen Personen mit 
angebotsspezifischer Sachkunde sowie die Argu-
mentationshilfe für die Honorarzahlung dieser Kräfte 
unterstreicht, dass man im professionellen Arbeits-
gebiet Schule professionell arbeiten muss, um eine 
Begegnung der Kooperationspartner auf gleicher 
Augenhöhe zu gewährleisten. Anschließend werden 
die Verantwortungsbereiche von außerschulischen 
Personen mit angebotsspezifischer Sachkunde be-
schrieben. 

Im sechsten Kapitel findet eine Auseinandersetzung 
mit dem Angebot des Deutschen Roten Kreuzes bzw. 
des Jugendrotkreuzes statt. Mindestanforderungen 
vonseiten der Schule und vonseiten des Jugendrot-
kreuzes sowie mögliche Themen für ein außerschuli-
sches Angebot werden hier vorgestellt. 

Bei den praktischen Tipps im siebten Kapitel werden 
Finanzierungsmöglichkeiten von Ganztagsschulan-
geboten präsentiert. Die pädagogischen Hinweise in 
diesem Kapitel helfen im Umgang mit Unterrichts-
störungen. Besondere Vorkommnisse wie Unfälle 
oder Verletzungen, Brände oder der mögliche Aus-
fall des Angebots werden vertieft behandelt. Bei den 
pädagogischen Aspekten ist es wichtig, immer die – 
meist heterogenen – Gruppen von Schülerinnen und 
Schülern im Blickfeld zu haben. Spezielle Tipps gibt 
es für die Planung einer Exkursion.
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Die folgenden Ausführungen widmen sich der Aus-
wertung, die die Professionalität des Ganztagsange-
bots unterstreicht.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Öffentlichkeits-
arbeit im Rahmen von Schularbeit, zu der praktische 
Tipps gegeben werden. 

Im achten Kapitel (Anhang) finden sich Checklisten 
und Musterverträge, die bei einer Kooperation zwi-

schen Schule und (Jugend-)Verband benötigt wer-
den. Abschließend finden sich Literatur und Linktipps 
sowie wichtige Adressen und Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner. 

Mit der Arbeitshilfe ist eine praktische Orientierungs-
hilfe entstanden, die erfolgreiche Kooperation zwi-
schen Schule und (Jugend-)Verband beschreibt, um 
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu ermögli-
chen. 

Das Markenzeichen  
„JRK & Schule“
Das Markenzeichen „JRK & Schule“ wurde auf der 
JRK-Bundeskonferenz 2023 beschlossen und an-
schließend vom Präsidium und Präsidialrat gesamt-
verbandlich für alle Ebenen verbindlich eingeführt. Es 
ist markenrechtlich geschützt und kennzeichnet alle 
Angebote der JRK-Schularbeit. 

Der Schulsanitätsdienst ist davon ausgenommen.

Es ist stets zusammen mit dem JRK-Logo zu ver-
wenden. 

Ziel ist es, die Schularbeit zu stärken und ihre Wieder-
erkennbarkeit zu erhöhen. Anwendungshinweise und 
Individualisierungsmöglichkeiten sind in der Anwen-
dungsmatrix auf der Homepage des Bundesverban-
des zu finden, euer Landesverband wird euch hierbei 
gerne unterstützen.
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Teil A: Die Ganztagsschule 

1	 Grundlagen des Ganztags- 
	 schulprogramms 

1.1	 Chancen und Potenziale für das  
	 Jugendrotkreuz in der Ganztagsschule
Die Mitwirkung in Ganztagsschulen eröffnet dem 
JRK vielfältige Chancen, um seine verbandliche Ar-
beit weiterzuentwickeln und neue Zielgruppen zu er-
reichen. Schulen sind zentrale Lebensorte für Kinder 
und Jugendliche – durch eine aktive Präsenz dort 
kann das JRK unmittelbar in ihren Alltag wirken und 
seine Werte auf direktem Weg vermitteln.

Im Zentrum steht dabei die Vermittlung der Rot-
kreuz-Grundsätze sowie die Förderung humanitärer 
und sozialer Kompetenzen. Damit leistet das Ju-
gendrotkreuz einen wichtigen Beitrag zur Persön-
lichkeitsbildung und positioniert sich als verlässli-
cher außerschulischer Bildungspartner. Die Arbeit in 
Schulen stärkt das Bewusstsein für Solidarität, Mit-
menschlichkeit und gesellschaftliches Engagement.

Diese Form der Bildungsarbeit ist im JRK fest ver-
ankert: Schularbeit, etwa in Form von Schulsanitäts-
diensten oder Projekttagen, hat eine lange Tradition. 
Der Ausbau von Ganztagsschulen bietet nun die 
Möglichkeit, diese bestehenden Aktivitäten weiter-
zuentwickeln und um regelmäßige, verlässliche An-
gebote im schulischen Kontext zu ergänzen – etwa 

durch Gruppenstunden, kreative Projekte oder the-
menspezifische Lernformate.

Zugleich bringt das Engagement in Ganztagsschulen 
neue Anforderungen mit sich. Das JRK begegnet die-
sen aktiv – unter anderem durch die Sicherstellung 
qualitativ hochwertiger und kontinuierlicher Ange-
bote, die Weiterentwicklung klassischer Formate der 
Jugendarbeit sowie durch qualifizierende Aus- und 
Weiterbildungen für Fachkräfte im Ganztagsbereich. 
Auch werden bestehende Strukturen und Methoden 
regelmäßig überprüft und angepasst, um attraktiv 
und wirksam für Kinder und Jugendliche aller Schul-
formen zu bleiben.

Durch die gezielte Verknüpfung schulischer und 
außerschulischer Bildung kann das Jugendrotkreuz 
seine Stärken optimal einbringen, seine Reichweite 
erhöhen und zur Entwicklung eines ganzheitlichen 
Bildungsraums beitragen. Die Ganztagsschule wird 
so zu einem zukunftsweisenden Wirkungsfeld, in 
dem das JRK seine gesellschaftliche Rolle nachhal-
tig stärken kann.
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1.2	 Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung –  
	 Lage und Herausforderungen
Am 2. Oktober 2021 hat der Bundestag beschlos-
sen, dass Kinder ab dem Schuljahr 2026/27 einen 
Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung in Tages-
einrichtungen haben – werktags bis zu acht Stunden 
täglich, inklusive Unterricht und schulischer Ganz-
tagsangebote. Der Anspruch wird jährlich um eine 
Klassenstufe erweitert, bis 2029 alle Grundschulkin-
der (Klassen 1–4) erfasst sind.

Umsetzung mit Hürden
Der Städte- und Gemeindebund kritisiert das Gesetz: 
Bereits heute fehlen viele Lehrkräfte, Erzieherinnen 
und Erzieher sowie Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen. Der zusätzliche Personalbedarf durch 
den Ganztagsausbau wird auf bis zu 300.000 Stellen 
geschätzt. Auch räumlich sind viele Schulen unzurei-
chend ausgestattet, während der Ausbau hohe Kos-
ten verursacht.

Laut einer Bertelsmann-Studie (2022) könnten bis 
2030 bundesweit rund 100.000 Fachkräfte fehlen. Die 
Lage variiert stark regional: Während ostdeutsche 
Länder den Rechtsanspruch oft mit bestehendem 
Personal umsetzen könnten, geschieht dies dort häu-
fig mit einem deutlich höheren Betreuungsschlüssel.

Prognostizierter Fachkräftebedarf bis 2030 (Aus-
wahl):

•	 Bayern: 21.000
•	 NRW: 17.000
•	 Baden-Württemberg: 12.000
•	 Niedersachsen & Sachsen: je 11.000 
•	 Hamburg: Anspruch bereits erfüllt

Der Rechtsanspruch ist ein wichtiges Signal – seine 
Umsetzung bleibt jedoch eine große strukturelle und 
personelle Herausforderung.

1.3	 Die verschiedenen Organisationsmodelle  
	 der Ganztagsschule
In der Statistik der Kultusministerkonferenz werden 
Ganztagsangebote wie folgt definiert: Ganztags-
schulen sind Schulen, bei denen im Primar- und Se-
kundarbereich I

•	 an mindestens drei Tagen in der Woche ein 
ganztägiges Angebot für die Schülerinnen und 
Schüler bereitgestellt wird, das täglich mindes-
tens sieben Zeitstunden umfasst;

•	 an allen Tagen des Ganztagsschulbetriebs den 
teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ein 
Mittagessen bereitgestellt wird;

•	 die Ganztagsangebote unter der Aufsicht und 
Verantwortung der Schulleitung organisiert 
und in enger Kooperation mit der Schulleitung 
durchgeführt werden sowie in einem konzep-
tionellen Zusammenhang mit dem Unterricht 
stehen.

Hierbei ist zu beachten, dass es unterschiedliche 
strukturelle und organisatorische Gegebenheiten in 
den Schulen gibt. Die Anzahl der Wochenstunden, die 
Ferienbetreuungen und weitere Aspekte sind unter-
schiedlich. 

Insgesamt wird der Ganztag in drei Formen differen-
ziert:

Voll gebunden:
In der voll gebundenen Form sind alle Schülerinnen 
und Schüler verpflichtet, an mindestens drei Wo-
chentagen für jeweils mindestens sieben Zeitstun-
den an den ganztägigen Angeboten der Schule teil-
zunehmen.
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Teilweise gebunden: 
In der teilweise gebundenen Form verpflichtet sich 
ein Teil der Schülerinnen und Schüler (z. B. einzelne 
Klassen oder Klassenstufen), an mindestens drei 
Wochentagen für jeweils mindestens sieben Zeit-
stunden an den ganztägigen Angeboten der Schule 
teilzunehmen.

Offen:
In der offenen Form können einzelne Schülerinnen 
und Schüler auf Wunsch an den ganztägigen An-
geboten dieser Schulform teilnehmen. Für die Schü-
lerinnen und Schüler ist ein Aufenthalt, verbunden 
mit einem Bildungs- und Betreuungsangebot in der 
Schule, an mindestens drei Wochentagen im Umfang 
von täglich mindestens sieben Zeitstunden möglich.

1.4	 Die Entwicklung der Ganztagsschule  
	 in Deutschland
Die Anzahl der Ganztagsschulen in Deutschland ist 
seit 2002 kontinuierlich gewachsen. Im Schuljahr 
2022/23 sind mittlerweile etwa 73 % der Grund-
schulen ganztägig organisiert. Dies entspricht einem 
leichten Anstieg gegenüber 2020, wo der Anteil bei 
rund 71 % lag.

Im Schuljahr 2022/23 besuchten rund 3,76 Millionen 
Schülerinnen und Schüler Ganztagsschulen, was 
etwa 49 % aller Schülerinnen und Schüler entspricht. 
Die Teilnahme am Ganztag variiert regional: Wäh-
rend im Westen rund 47 % der Grundschülerinnen 
und Grundschüler Ganztagsangebote nutzen, sind 
es im Osten bereits etwa 83 %.

Mit Blick auf den ab 2026/27 geltenden Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbetreuung wird ein zusätzlicher 
Bedarf von etwa 342.000 bis 390.000 Plätzen prog-
nostiziert. Die Umsetzung erfordert somit erhebliche 
Investitionen in Personal, Infrastruktur und Ausstat-
tung der Schulen.

Insgesamt zeigt sich, dass der Ganztagsausbau vo-
ranschreitet, jedoch weitere Anstrengungen nötig 
sind, um den gesetzlichen Anspruch flächendeckend 
und qualitativ hochwertig zu erfüllen.
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2 	 Engagement von Jugendver- 
	 bänden in Ganztagsschulen

2.1 	 Die Position des Deutschen Bundesjugendrings  
	 – Zusammenfassung 
Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) hat in seiner 
Position zur Umsetzung des Ganztagsförderungsge-
setzes (GaFöG) in den Bundesländern zentrale As-
pekte für die Gestaltung der Ganztagsbetreuung ab 
dem Schuljahr 2026/2027 hervorgehoben. Dabei be-
tont der DBJR die Notwendigkeit, die Angebote kind-
gerecht zu gestalten und die Jugendarbeit intensiv 
einzubinden.

Zentrale Forderungen sind:

Kindzentrierte Gestaltung des Ganztags
•	 Bedürfnisorientierung: Ganztagsangebote sollen 

primär die Entwicklung von Kindern zu eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten fördern.

•	 Freiräume schaffen: Es ist essenziell, Kindern 
ausreichend selbstbestimmte Zeit und Räume 
zu bieten, um Freundschaften zu pflegen und 
persönlichen Interessen nachzugehen.

•	 Vielfältige Angebote: Neben Unterricht und 
Betreuung sollten pädagogisch organisierte 
Freizeitaktivitäten in Bereichen wie Musik, Kunst 
und Sport sowohl in Innenräumen als auch im 
Außenbereich verfügbar sein.

Kooperative Verantwortung im Sozialraum
•	 Gemeinsame Anstrengungen: Schule und Ju-

gendhilfe sollen zusammen mit weiteren Akteu-
ren eine Verantwortungsgemeinschaft bilden, 
um die Bildung, Betreuung und Erziehung von 
Grundschulkindern ganzheitlich zu fördern.

•	 Nutzung außerschulischer Räume: Für Ganz-
tagsangebote sollten auch externe Räumlichkei-
ten einbezogen werden, um den Kindern vielfäl-
tige Lern- und Erfahrungsorte zu bieten.

•	 Frühzeitige Einbindung: Akteure der Jugendhil-
fe, insbesondere aus der Jugendarbeit, sollten 
bereits in der Planungsphase aktiv beteiligt 
werden, um ihre Expertise einzubringen.

Festlegung von Qualitätsstandards
•	 Bundesweiter Qualitätsrahmen: Es bedarf eines 

von den Kultus- und Jugendministerinnen und 
-ministern der Länder entwickelten Rahmens, 
der Prozess- und Strukturqualität der Ganztags-
angebote definiert.

•	 Orientierung an der Jugendhilfe: Die festge-
legten Standards sollten sich vorrangig an den 
Maßstäben der Jugendhilfe orientieren, um den 
spezifischen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu 
werden.

•	 Sicherstellung von Ressourcen: Zur Umsetzung 
dieser Qualitätsstandards sind entsprechende 
finanzielle und personelle Mittel unerlässlich.

Der DBJR unterstreicht, dass die erfolgreiche Um-
setzung des GaFöG eine enge Zusammenarbeit aller 
beteiligten Akteure erfordert, wobei die Perspektiven 
und Bedürfnisse der Kinder stets im Mittelpunkt ste-
hen sollten.
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2.2 	Die Position des Deutschen Jugendrotkreuzes –  
	 Zusammenfassung
Wir, das Deutsche Jugendrotkreuz (JRK), haben 
im Positionspapier „Ganztagsschule 2026: Chancen 
und Risiken“ unsere Positionen zur Einführung des 
Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder ab 2026 dargelegt. Wir sehen in dieser 
Entwicklung sowohl Möglichkeiten als auch Heraus-
forderungen für die eigene Jugendverbandsarbeit.

Chancen
•	 Erweiterung der Zielgruppe: Durch eine stärke-

re Präsenz an Schulen kann das JRK Kinder und 
Jugendliche erreichen, die bisher nicht mit dem 
Verband in Kontakt standen, und somit neue 
Mitglieder gewinnen.

•	 Verbreitung der Rotkreuz-Grundsätze: Die In-
tegration von JRK-Projekten in den Schulalltag 
ermöglicht es, humanitäre Werte und soziale 
Kompetenzen praxisnah zu vermitteln, was den 
Stellenwert humanitärer Bildung in der Gesell-
schaft erhöhen kann.

•	 Förderung von Erste-Hilfe-Kenntnissen: Frühe 
Schulungen in Erster Hilfe können dazu beitra-
gen, Hemmschwellen abzubauen und die Bereit-
schaft zur Hilfeleistung in Notfällen zu steigern.

Risiken
•	 Gefahr der Instrumentalisierung: Es besteht 

die Sorge, dass Jugendverbände wie das JRK 
als kostengünstiger Ersatz für pädagogisches 
Fachpersonal eingesetzt werden könnten, ins-
besondere in Zeiten von Lehrkräfte- und Erzie-
herinnen- bzw. Erziehermangel.

•	 Überlastung der Ehrenamtlichen: Ein verstärk-
tes Engagement an Schulen könnte die ehren-
amtlichen Strukturen des JRK überfordern, da 
zusätzliche Aufgaben auf die Freiwilligen zu-
kommen würden.

•	 Verlust der Autonomie: Die enge Zusammen-
arbeit mit Schulen könnte dazu führen, dass das 
JRK an Flexibilität und Unabhängigkeit einbüßt, 
insbesondere wenn schulische Vorgaben die Ge-
staltung der Angebote dominieren.

Forderungen
Für eine erfolgreiche Kooperation zwischen Ganz-
tagsschulen und Jugendverbänden fordert das JRK 
klare Rahmenbedingungen:

•	 Anerkennung der Jugendverbandsarbeit: Die 
spezifischen Qualitäten und Kompetenzen von 
Jugendverbänden sollten geschätzt und nicht 
als Lückenfüller für fehlendes Schulpersonal 
missbraucht werden.

•	 Sicherstellung von Ressourcen: Es müssen 
ausreichende finanzielle und personelle Mittel 
bereitgestellt werden, um ein qualitativ hoch-
wertiges Angebot zu gewährleisten, ohne die 
Ehrenamtlichen zu überlasten.

•	 Wahrung der Eigenständigkeit: Die Zusam-
menarbeit sollte so gestaltet sein, dass die Auto-
nomie und die charakteristischen Merkmale der 
Jugendverbandsarbeit erhalten bleiben.

Insgesamt begrüßt das JRK die Öffnung der Schulen 
für außerschulische Partner, betont jedoch die Not-
wendigkeit, die Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu 
gestalten und die genannten Aspekte zu berücksich-
tigen, um die Potenziale der Ganztagsschule optimal 
zu nutzen.

Das Positionspapier des Deutschen Jugendrotkreu-
zes kann auf unserer Website nachgelesen werden:
jugendrotkreuz.de/fileadmin/user_upload/Unter 
lagen_Sonstige/Positionspapiere/Positionspapier_
Ganztag_2026.pdf

https://jugendrotkreuz.de/fileadmin/user_upload/Unterlagen_Sonstige/Positionspapiere/Positionspapier_Ganztag_2026.pdf
https://jugendrotkreuz.de/fileadmin/user_upload/Unterlagen_Sonstige/Positionspapiere/Positionspapier_Ganztag_2026.pdf
https://jugendrotkreuz.de/fileadmin/user_upload/Unterlagen_Sonstige/Positionspapiere/Positionspapier_Ganztag_2026.pdf
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3 	 Rechtliche und institutionelle  
	 Grundlagen 

3.1 	 Der Aufbau des Schulwesens 
In Deutschland gibt es verschiedene Schulformen für 
unterschiedliche Zielgruppen von Schülerinnen und 
Schüler.

Das Schulwesen ist nach Schulstufen und Schularten 
aufgebaut. Die Schulstufen sind nach dem Alter der 
Schülerinnen und Schüler aufgeteilt. Beginnend mit 
dem vorgelagerten Elementarbereich (Kindergar-
ten), der noch nicht zur Schule gehört, gibt es die Pri-
marstufe (Grundschule), die Sekundarstufe I (Klasse 
5-10) und die Sekundarstufe II (Oberstufe). Die Schul-
stufen untergliedern sich in die verschiedenen Jahr-
gangsstufen.

Die Primarstufe (Grundschule) umfasst i. d. R. die 
Klassen 1 bis 4, in der die Kinder mit sechs Jahren 
starten. Sie werden in der Grundschule gemeinsam 
unterrichtet. In Berlin und Brandenburg gehören 

zusätzlich noch die Klassen 5 und 6 zur Primarstu-
fe. Nach der Grundschulzeit haben die Eltern die 
Möglichkeit aus einem Angebot von verschiedenen 
Schularten der Sekundarstufe I (Klasse 5 bis 10) zu 
wählen. Die Wahl ist abhängig von dem gewünsch-
ten Schulabschluss und den Fähigkeiten der Schüle-
rinnen und Schüler. Hierzu zählen die Hauptschule, 
die Realschule, die Gemeinschaftsschule, die Mittel-, 
Sekundar- und Regelschule sowie das Gymnasium, 
die Gesamtschule und die Berufsfachschulen. 

Im Anschluss an die Sekundarstufe I besteht die Mög-
lichkeit die Sekundarstufe II (Oberstufe) mit dem Ab-
itur abzuschließen. Dies ist an Gymnasien, Gesamt-
schulen, dem Berufs- oder Weiterbildungskolleg und 
je nach Bundeland auch an Gemeinschaftsschulen 
möglich.

3.2 	Verschiedene Trägerschaften 
3.2.1	 Der Schulträger 

Die beschriebenen Schularten sind auf Lehrpersonal, 
Räume, Unterrichtsmaterial und Hilfspersonal an-
gewiesen, um Kinder und Jugendliche unterrichten 
zu können. In unserem föderalen System wird dabei 
nicht alles von der gleichen Stelle finanziert. Die Lehr-
kräfte sind im Regelfall Beamtinnen und Beamte 
oder Angestellte des jeweiligen Bundeslandes. Die-
ses legt auch die Inhalte der schulischen Arbeit fest, 
die so genannten „inneren Schulangelegenheiten“. 
Die äußeren Umstände der Schule wie Räumlich-
keiten, Materialien, nicht lehrende Mitarbeitende und 
vieles mehr („äußere Schulangelegenheiten“) sind 
Sache des Schulträgers. 

Üblicherweise handelt es sich beim Schulträger um 
die Städte und Gemeinden (vor allem bei den Grund-
schulen), gelegentlich auch um die (Land-)Kreise 

(insbesondere bei Berufsschulen). Manchmal schlie-
ßen sich auch mehrere Gemeinden zu einem Ge-
meindeverband zusammen, um eine Schule zu be-
treiben. 

Bei den Schulträgern ist in der Praxis normalerwei-
se nicht die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister 
oder die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Haupt-
verwaltungsbeamte des (Land-)Kreises mit der Ver-
waltung der Schulangelegenheiten befasst, sondern 
diese Aufgaben werden einem Schulverwaltungsamt 
(evtl. auch unter einem anderen Namen) übertragen. 
Die Schule ist also abhängig vom Land und vom 
Schulträger. Je niedriger der Grad der Einmischung 
in die Angelegenheiten der Schule ist, desto selbst-
ständiger ist diese im täglichen Geschäft. Eine Ent-
wicklung dieser möglichen Selbstständigkeit sind 
die in einigen Bundesländern vorgesehenen Schul-
programme, in denen die Schule sich selbst ein cha-
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rakteristisches Profil gibt und in denen zum Beispiel 
auch wichtige Anstöße zur Zusammenarbeit mit au-
ßerschulischen Partnern wie dem Roten Kreuz ent-
halten sein können. 

3.2.2 	Der Träger des Ganztages 

Für eine Kooperation muss zunächst herausgefun-
den werden, wer Träger des Ganztages ist. In den 
Schulgesetzten der jeweiligen Bundesländer sollte 
dies vermerkt sein. Grundsätzlich können Träger die 
Kommunen, die Schulen selbst, aber auch Organisa-

tionen oder freie Träger wie Diakonie, Caritas oder 
das Deutsche Rote Kreuz sowie lokale Initiativen wie 
Elternvereine, Kirchengemeinden o. Ä. sein. Sollte 
die Trägerschaft des Ganztages bei freien Trägern 
liegen, die nicht das Rote Kreuz sind, schließt dies 
nicht aus, dass das JRK/DRK als Kooperationspart-
ner auftreten kann. Grundsätzlich sind die jeweiligen 
Träger des Ganztages in den Bundesländern die An-
sprechstelle für eine Kooperation. Zudem sind die 
Schulformen zu beachten, da sich hier die Träger-
schaften unterscheiden können. 

3.3 	Organe und Gremien und ihre Zugangs- 
	 möglichkeiten für Verbände 
Im deutschen Schulsystem gibt es verschiedene Or-
gane und Gremien, die im Folgenden kurz – mit ihren 
jeweiligen Zugangsmöglichkeiten für außerschuli-
sche Verbände – beschrieben werden. 

Schulleitung 
Schulleitungen verwalten und führen Schulen, sind 
verantwortlich für die Besorgung aller Angelegen-
heiten der Schulen und für eine geordnete und 
sachgemäße Schularbeit. Schulleitungen bilden sich 

aus Schulleiterinnen bzw. Schulleitern und deren 
Stellvertretungen. Sie sind selbst voll ausgebildete 
Lehrkräfte und führen in der Regel eine besondere 
Amtsbezeichnung (z. B. Rektorin, Rektor, Oberstu-
diendirektorin, Oberstudiendirektor etc.). Sie sind 
gegenüber den Lehrkräften und allen anderen Ak-
teurinnen und Akteuren an der jeweiligen Schule wei-
sungsberechtigt.

Neben der alleinigen Vertretung der Schule nach 
außen lassen sich die Aufgaben der Schulleitungen 
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Klassenleitung
Fachlehrkräfte
Lehrkräftekonferenz
Elternkonferenz
Schülerkonferenz
Klassenpflegschaft
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Abbildung 1: Gremien als Weg in die Schule
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in zwei Bereiche aufteilen: Sie sind zum einen mit der 
Sorge um die Unterrichts- und Erziehungsarbeit be-
traut und haben zum anderen für einen geordneten 
Schulbetrieb und die Verwaltung der Schule zu sor-
gen. 

Die Schulleitung ist somit die wichtigste Anlaufstelle 
innerhalb der Schule. Alle Aktivitäten an der Schule 
benötigen zu ihrer erfolgreichen Planung und Durch-
führung die explizite Zustimmung (besser noch akti-
ve Unterstützung!) der Schulleitung. Es ist dringend 
davon abzuraten, Vorhaben an und mit der Schule – 
und sei es nur das Aufhängen eines Plakates – ohne 
Wissen und Zustimmung der Schulleitung durchzu-
führen. 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
Die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer leitet eine 
Klasse und ist Ansprechperson für die Schülerinnen 
und Schüler, deren Personensorgeberechtigte und 
alle in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte. Sie 
können Vorhaben im Rahmen einer Klasse beför-
dern und steuern die Entwicklungen in ihren Klassen. 

Fachlehrkräfte
Fachlehrkräfte tragen für ein bestimmtes Fach oder 
einen bestimmten Fächerverbund die Verantwor-
tung. Für Projekte, die in einem engen Zusammen-
hang mit einem bestimmten Fach stehen, wie zum 
Beispiel Erste Hilfe und Sachunterricht oder Sport, 
sind sie die kompetenten Ansprechpersonen. 

Gesamtlehrkräftekonferenz 
In der Gesamtlehrkräftekonferenz sind alle Lehrkräf-
te vertreten, die an der Schule unterrichten. Ihre Auf-
gabe ist es, sich mit allen Angelegenheiten von we-
sentlicher Bedeutung für Unterricht und Erziehung 
an der Schule zu beschäftigen, zum Beispiel mit Fra-
gen der Fortbildung der Lehrkräfte, der Schul- und 
Hausordnung, allgemeinen Fragen der Leistungs-
messung, der Verwendung der Haushaltsmittel, 
der Durchführung von besonderen Schulveranstal-
tungen, mit Grundsätzen für die Durchführung von 
außerunterrichtlichen Veranstaltungen und mit der 
Beratung der Schulleitung bei der Zusammenarbeit 
mit außerschulischen Institutionen. Die Gesamtlehr-
kräftekonferenz kann der wesentliche Impulsgeber 
für neue Vorhaben sein, wie zum Beispiel den Aufbau 
eines Schulsanitätsdienstes an der Schule.

Elternvertretung 
Die Elternvertretung ist in den einzelnen Bundes-
ländern unterschiedlich organisiert. In den meisten 
Ländern bestehen auf Klassen- und Schulebene Ver-
tretungen, darüber hinaus auch auf Bezirks-, Kreis- 
oder Landesebene. Zum Teil gibt es aber auch nur 
auf Schulebene entsprechende Gremien. Die Eltern-
vertretung kann wichtige Anregungen wie zum Bei-
spiel die Einführung von Streitschlichtung an der 
Schule einbringen und ist grundsätzlich der Ort ge-
meinsamer Wahrnehmung elterlicher Interessen in 
der Schule. Ihre Vertreterinnen und Vertreter wirken 
zum Beispiel in der Schulkonferenz an der Willens-
bildung der Schule mit.

Schulkonferenz 
Die Schulkonferenz ist in den meisten Bundesländern 
das gemeinsame Organ der Schule. Sie hat die Auf-
gabe, das Zusammenwirken von Schulleitung, Lehr-
kräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern zu 
fördern. Sie kann gegenüber der Schulleitung und 
anderen Konferenzen Anregungen und Empfehlun-
gen geben. In einigen Bundesländern hat sie auch 
weitreichende Beschlusskompetenzen; zum Beispiel 
entscheidet in Baden-Württemberg die Schulkonfe-
renz über die Grundsätze zur Einrichtung freiwilliger 
Arbeitsgemeinschaften, sofern diese nicht gene-
rell vorgesehen sind. Neben diesen Aufgaben von 
grundsätzlicher Bedeutung kann sie auch für sehr 
tiefgreifende und harte Ordnungsmaßnahmen (z. B. 
den Schulverweis) zuständig sein. 

Förderverein 
Viele Schulen erfreuen sich der wirksamen Unter-
stützung durch einen eigenen Förderverein, welcher 
Vorhaben wie zum Beispiel die Ausstattung von Klas-
senzimmern, die Unterstützung sozial benachteilig-
ter Schülerinnen und Schüler oder die Durchführung 
von Veranstaltungen finanziell unterstützt. 

Ein engagierter Förderverein übernimmt auch or-
ganisatorische Aufgaben und stößt verschiede-
ne Projekte an (Mittagstisch, Öffentlichkeitsarbeit, 
Schulcafé etc.). Ein frühzeitiges Gespräch mit der 
Vereinsleitung kann weitere Möglichkeiten in der Pla-
nung und Durchführung eines Ganztagsschulange-
botes eröffnen. 
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Schulsozialarbeit 
Dieser Arbeitsbereich, den es nicht obligatorisch 
an Schulen gibt, kann ein wichtiges pädagogisches 
Scharnier zwischen der Schule und dem sie umge-
benden Gemeinwesen darstellen. Damit ist er bei 
den Bemühungen, die Schule weiter für ihr soziales 
Umfeld zu öffnen, ein wichtiger Faktor. Schulsozialar-
beitende arbeiten überwiegend an der Schule, sind 
selbst aber Teil der Jugendhilfe. 

Schulämter 
Die Schulämter, zum Beispiel eines (Land-)Kreises 
oder eines Regierungsbezirkes, sind Einrichtungen 
der Schulaufsicht. Sie bündeln unter anderem organi-
satorisch die verschiedenen Schularten einer Region 
und tragen für deren Beratung und die Fortbildung 
der Lehrkräfte Sorge. Hier sind die so genannten 
Schulräte tätig. Über Rundschreiben und bei Schul-
leitertagungen geben die Schulämter ihre Informa-
tionen an die Schulleitungen und die Lehrkräfte wei-
ter. Durch die Schulämter können unter Umständen 
auch Informationen über Angebote außerschulischer 
Veranstalter veröffentlicht werden. 

Schulverwaltungsämter 
Von den Schulämtern sind die Schulverwaltungsäm-
ter beim Schulträger zu unterscheiden. Anders als 
die Schulämter sind sie für die äußeren Schulangele-
genheiten zuständig. Insbesondere bei den Landkrei-
sen besteht aber gelegentlich die verwirrende Situ-
ation, dass die Ämter gleichzeitig Schulamt (z. B. für 
die Grund- und Hauptschulen in ihrem Gebiet) und 
Schulverwaltungsamt (für ihre eigenen Schulen, z. B. 
die Berufsschulen) sind. 

Auf der Ebene der Schulträger gibt es meist – in ei-
nigen Ländern auch obligatorisch – Schulausschüs-
se der Stadt- bzw. Gemeinderäte oder der Kreista-
ge. Sie sind das politische Organ der kommunalen 
Selbstverwaltung zur Regelung der äußeren Schul-
angelegenheiten (während die inneren Angelegen-
heiten dem Bundesland, also den Regierungen und 
Landtagen vorbehalten sind). 

Schulleitungstagung 
In regelmäßigen Abständen treffen sich die Schullei-
tungen eines bestimmten Gebietes und einer Schul-
art zu so genannten Schulleitungstagungen. Hier 
werden die auftretenden überörtlichen Probleme 
– meist organisatorischer Art – von Schulen/Schul-
arten erörtert, Vorgehensweisen bei bestimmten 

Sachverhalten wie beispielsweise Hitzefrei, schulfreie 
Tage, Kooperationen zwischen Schulen abgestimmt, 
über anstehende Veränderungen informiert usw. 

Wer hier über Vorhaben oder Angebote wie den 
Schulsanitätsdienst, „Lehrgänge über medizinische 
Erstversorgung mit Selbsthilfeinhalten für Jugendli-
che an Schulen“ etc. informieren kann, erreicht mit ei-
ner einmaligen Präsentation zum Beispiel alle Schul-
leitungen der Gymnasien, Realschulen, Grund- und 
Hauptschulen oder Förderschulen einer bestimmten 
Region. Sollte es in diesem Gremium noch eine wei-
tere Person geben, die das Angebot positiv bestätigt, 
wird sehr wahrscheinlich ein weiterführendes Inter-
esse geweckt werden können und Nachfrage ent-
stehen. 

Fortbildungen für Lehrkräfte
Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte finden 
auf verschiedenen Ebenen, d. h. schulintern, regional 
oder überregional, zu unterschiedlichen Themen und 
Fragestellungen, meist schulart- und fachbezogen 
statt. Die Veranstaltungen werden primär vom zu-
ständigen Ministerium selbst, aber auch zum Beispiel 
vom JRK/DRK und anderen Institutionen angeboten. 
Bei solchen Veranstaltungen kann dann zielgrup-
penorientiert und meist mit Präsenz einer Verbands-
vertreterin bzw. eines Verbandsvertreters über An-
gebote und Vorhaben informiert werden. 

Zusammenfassung 
Wer seine Zielgruppe und die oben genannten Zu-
gänge in die Schule kennt, der kann zielstrebig, 
adressatenbezogen und dadurch erfolgreicher im 
schulischen Raum agieren. Er oder sie sollte aber 
berücksichtigen, dass in der Regel alle Vorhaben an 
Schulen einen sehr großen zeitlichen Vorlauf benö-
tigen. Der kürzeste und erfolgversprechendste Zu-
gang in die Schule ist immer die Schulleitung. Alle 
Kontakte in die Schule müssen zumindest mit Wis-
sen, besser mit Unterstützung und durch Vermittlung 
der Schulleitung, erfolgen.



18

3.4 	Der Arbeitsalltag der Schulen 
Der Schulalltag wird wesentlich durch den Rhyth-
mus der Stundenpläne bestimmt, die den Schultag 
in 45-/50-Minuten-Spannen (Schulstunden genannt) 
zerteilen und einem Fachgebiet zuordnen. Zudem ist 
der Arbeitsalltag abhängig von der Schule entweder 
auf einen reinen Vormittagsunterricht oder ein Ganz-
tagsangebot ausgerichtet. Hinzu können zudem bei 
beiden Formen Arbeitsgemeinschaften (AGs) hinzu-
kommen.

Viele Termine in einem Schuljahr (Schulfeste, Klas-
senfahrten, Projektwochen und Projekttage, Prak-
tika, Erkundungen, Schullandheimaufenthalte, 
Elternsprechtage, Konferenzen, Sitzungen der Klas-
senpflegschaften/Elternabende, Infoveranstaltun-
gen zu unterschiedlichen Themen, Ferien, Verkehrs-
schule, ärztliche Untersuchungen, Schwimmtermine 
im öffentlichen Hallenbad etc.) stehen oft schon 
langfristig – zum Teil jährlich wiederkehrend – fest. 
So bestimmt die Terminplanung teilweise auch den 
Arbeitsrhythmus der Schule. Ein neues Vorhaben in 
das bestehende, manchmal dicht gedrängte Zeitge-
füge einzubringen, ist nicht immer leicht. Änderungen 
können in ungünstigen Fällen allein stundenplan-
technisch eine kaum überschaubare Kettenreaktion 
auslösen. 

3.4.1 	Die Schule und der Auftrag  
	 der Lehrkräfte 

Die Institution Schule hat einen gesellschaftlich vor-
gegebenen Erziehungs- und Bildungsauftrag, wel-
cher sich im Schulgesetz wiederfindet. Junge Men-
schen haben deshalb das Recht auf Förderung ihrer 
Anlagen und Erweiterung ihrer Fähigkeiten, unab-
hängig von Religion, Weltanschauung, ethischen 
Herkunft, Behinderung und Geschlecht. Junge Men-
schen haben aber nicht nur das Recht auf Bildung, 
sie haben auch eine Schulpflicht und damit verbun-
den eine Anwesenheitspflicht, welche ebenfalls im 
Schulgesetz geregelt sind.

Die wesentliche Aufgabe der Lehrkräfte ist der Un-
terricht. Ihr Lehrauftrag umfasst eine bestimmte An-
zahl an Unterrichtsstunden pro Woche, welche in den 
Schulordnungen der einzelnen Bundesländer vorge-
schrieben ist. Hinzukommt noch die Aufsichtspflicht, 
die Lehrkräfte gegenüber ihren Schülerinnen und 
Schülern haben. Aufgrund der umfangreichen Un-
terrichtsaufgaben und zusätzlicher Verpflichtungen 
(Korrekturen, Elternarbeit, Konferenzen, Weiterbil-
dung etc.), die sie auch an und über die Grenzen ih-
rer Belastbarkeit führen können, sind sie gegenüber 
Initiativen, die an sie herantreten, nicht immer offen. 
Bevor sie sich auf ein zusätzliches Engagement ein-
lassen, fragen sie sich: 
1. 	 Erleichtert mir die Kooperation meine Arbeit? 
2. 	Muss ich mich auf zusätzliche Arbeit einstellen? 
3. 	 Welche Verpflichtungen gehe ich damit ein? 
4. 	� Was wird die Schulleitung zu meinem Engage-

ment sagen? 
5. 	� Was werden meine Kolleginnen und Kollegen 

dazu sagen? 
6. 	 Darf ich das tun? Wie ist die Rechtslage? 

Sobald diese Fragen mit der Schulleitung geklärt 
sind (siehe hierzu auch Kapitel 5), können die Infor-
mationen beispielsweise bei einer Konferenz oder 
Dienstbesprechung oder einem Aushang innerhalb 
des Lehrerzimmers oder in den Fächern der Lehrer-
schaft gestreut werden.
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3.5 	Aufsichtspflicht und Haftung von außer- 
	 schulischen Personen mit angebotsspezifischer  
	 Sachkunde 

3.5.1 	Aufsichtspflicht 

Kinder und Jugendliche können die Folgen ihres Han-
delns oft nicht so gut überblicken wie Erwachsene. 
Zu ihrem eigenen Schutz – und dem Schutz anderer 
– ist daher eine alters- und situationsgerechte Auf-
sicht nötig. Grundsätzlich liegt diese bei den Eltern, 
kann aber z. B. in Schulen oder JRK-Gruppenstunden 
an andere Personen übertragen werden. Im Rah-
men eines Kooperationsvertrags zwischen außer-
schulischen Partnern und der Schule ist ausdrücklich 
zu regeln, wer die Aufsichtspflicht übernimmt und in 
welchem Umfang.

Was zur Aufsichtspflicht gehört, lässt sich nicht ab-
schließend aufzählen. Die betreuende Person muss 
alle Maßnahmen ergreifen, die geeignet sind, Schä-
den zu verhindern oder zu begrenzen. Welche Maß-
nahmen erforderlich sind, hängt von der konkreten 
Situation, der Anzahl und dem Alter der Kinder sowie 
ihrer Reife und Disziplin ab. Es reicht nicht aus, nur 
Anweisungen oder Verbote auszusprechen – die Ein-
haltung muss zumindest stichprobenartig überprüft 
werden.

Während eines Angebots im Klassenzimmer ist die 
Aufsicht meist gut umsetzbar. Dabei ist es nicht nötig, 
alle Kinder dauerhaft im Blick zu haben. Bei Grup-
penarbeit kann man sich einzelnen Gruppen zuwen-
den, solange die anderen nicht das Gefühl haben, 
unbeaufsichtigt zu sein.

Außerschulische Personen mit angebotsbezogener 
Sachkunde dürfen den Raum grundsätzlich nicht 
verlassen. Falls dies aus dringenden Gründen kurz-
zeitig nötig ist, muss ein angemessener Ersatz sicher-
gestellt werden – idealerweise ein anderer Erwach-
sener, notfalls auch ein zuverlässiger Jugendlicher 
(vor allem in der Sekundarstufe I).

Findet Gruppenarbeit in verschiedenen Räumen oder 
im Außengelände statt, ist es ausreichend, wenn die 
betreuende Person nach entsprechender Einweisung 
stichprobenartig kontrolliert. Diese Form setzt jedoch 
voraus, dass die Kinder altersgemäß vorsichtig und 
selbstständig agieren können.

Stört ein Kind massiv den Ablauf, kann es kurzzeitig 
aus dem Raum geschickt werden – unter Abwägung 
der Risiken. Auch in diesem Fall darf es nicht völlig 
unbeaufsichtigt sein; die Fachkraft sollte regelmäßig 
nach dem Kind sehen. Es ist sinnvoll, mit der Schule 
abzusprechen, wie in solchen Fällen üblicherweise 
vorgegangen wird. Ein Kind nach Hause zu schicken 
ist grundsätzlich möglich, bei Ganztagsschulen aber 
problematisch, wenn die Eltern nicht erreichbar sind 
und das Kind dort unbeaufsichtigt wäre.
�
Bei Angeboten mit Wegen (z. B. Besuch einer Ret-
tungswache) liegt auch für den Hin- und Rückweg 
die Aufsicht bei den außerschulischen Personen mit 
angebotsbezogener Sachkunde. Die Gruppe muss 
gemeinsam geführt werden. Endet der Schultag am 
Zielort, kann eine Entlassung nach Hause erfolgen 
– sofern nicht festgelegt ist, dass bestimmte Kinder 
abgeholt werden oder mit dem Bus fahren müssen. 
Bei Ausflügen empfiehlt es sich, die Gruppe zu zweit 
zu begleiten, um im Notfall besser reagieren zu kön-
nen. Außerdem sollten Eltern im Vorfeld informiert 
werden, ggf. muss ihr Einverständnis eingeholt wer-
den.

Besondere Vorsicht ist bei Aktivitäten außerhalb des 
Schulgeländes geboten: Es muss sichergestellt wer-
den, dass Kinder keine Personen oder Sachen ge-
fährden (z. B. durch Ballspiele oder Steinwürfe).

Insgesamt ist der Reifegrad zu berücksichtigen: Jün-
gere Kinder – vor allem in der Grundschule – benöti-
gen engmaschigere Aufsicht als ältere Jugendliche. 
Wer privat schon eigenständig unterwegs ist, darf 
auch während schulischer Angebote altersgerecht 
losgeschickt werden. Bei volljährigen Jugendlichen 
genügt in der Regel der Hinweis auf mögliche Ge-
fahren.

Weitere Informationen zur Aufsichtspflicht finden 
sich in den Schulgesetzen der jeweiligen Bundeslän-
der.



20

3.5.2 	Haftung 

Trotz sorgfältig erfüllter Aufsichtspflicht kann es im 
Schulbetrieb zu Unfällen oder anderen Schädigun-
gen kommen. Wird dabei eine Schülerin oder ein 
Schüler verletzt, ist die Behandlung über die Unfall-
versicherung gewährleistet. In der gesetzlichen Un-
fallversicherung sind alle Schülerinnen und Schüler 
während Schulveranstaltungen versichert. Üblicher-
weise sind durch diesen Versicherungsschutz die 
außerschulischen Personen mit angebotsspezifi-
scher Sachkunde von ihrer zivilrechtlichen Haftung 
den Geschädigten gegenüber freigestellt. Einzig bei 
vorsätzlicher Schädigung oder grober Fahrlässigkeit 
können hier Forderungen auf die außerschulischen 
Personen mit angebotsspezifischer Sachkunde zu-
kommen. Auch für sonstige Schäden haftet norma-
lerweise je nach Regelung die Schule oder die je-
weilige DRK-Gliederung. Auch hier sind Forderungen 
gegen die Mitarbeitenden des JRK/DRK nur zu er-
warten, wenn diese grob ihre Aufsichtspflicht miss-
achtet haben. Strafrechtlich kommen möglicherwei-
se die so genannten unechten Unterlassungsdelikte 
in Betracht. Das heißt, die Aufsicht führende Person 
wird zum Beispiel wegen Körperverletzung belangt, 
weil sie trotz ihrer Verantwortung für die Sicherheit 
der Kinder oder Jugendlichen eine Gefahr nicht ab-
gewendet hat, obwohl sie dazu in der Lage war. Auch 
das setzt aber sorgfaltswidriges Handeln, also eine 
Verletzung der Aufsichtspflicht voraus. 

Sollte es einmal zu einem Schaden kommen, ist es 
wichtig, diesen und die getroffenen Maßnahmen zu 
dokumentieren. Bei Unfällen sollte auch bei „Baga-
tellschäden“ ein Arzt aufgesucht, zumindest aber die 
Verletzung im sogenannten Verbandbuch festgehal-
ten werden. 

Sollten rechtliche Forderungen an die außerschuli-
schen Personen mit angebotsspezifischer Sachkun-
de herangetragen werden, sollten umgehend die 
Kreisgeschäftsführung und die Justiziarin bzw. der 
Justiziar informiert werden. 

Da insbesondere in den Bereichen Aufsichtspflicht 
und Haftung oft große Verunsicherung bei den au-
ßerschulischen Personen mit angebotsspezifischer 
Sachkunde herrscht, sollte vor Beginn der Tätig-
keit eine kurze Erläuterung dieser Themen stattfin-
den. Die Teilnahme daran sollte verbindlich sein und 
schriftlich dokumentiert werden. Sollten im Verlauf 
des Angebotes an Ganztagsschulen weitere Fragen 
zur Aufsichtspflicht und Haftung auftauchen, stehen 
die zuvor benannten Ansprechpersonen im JRK/
DRK selbstverständlich zur Verfügung (vgl. Kapitel 
5.4, Verantwortungsbereiche von außerschulischen 
Personen mit angebotsspezifischer Sachkunde).

3.6 	Schulrechtliche Regelungen in den Ländern 
Bei der Konzeption eines Angebots an einer Schule 
sind die konkreten Rechtsvorschriften immer zu be-
achten. Das vorliegende Kapitel über rechtliche und 
institutionelle Grundlagen gibt nur einen allgemeinen 
Überblick. 

Da es sich beim Schulrecht aber um Landesrecht 
handelt, kann hier nicht auf jede Einzelvorschrift ein-
gegangen werden. 

Interessierte können sich jedoch selbst über die in 
ihrem Fall relevante Rechtslage informieren.

Auf dem Deutschen Bildungsserver (der auch zu 
anderen Bildungsthemen Informationen bietet) fin-
det man einen Überblick über die geltenden Geset-

ze und Verordnungen in den Bundesländern. Häufig 
wird hier auch auf die Bildungsserver der Landesre-
gierungen verwiesen. Die allgemeinen Regelungen 
finden Interessierte jeweils in den Schulgesetzen. 
Diese werden häufig durch Verordnungen oder Er-
lasse konkretisiert. 

Unter dem Stichwort „Rahmenvereinbarungen“ kann 
man sich einen Überblick darüber verschaffen, in 
welchen Bundesländern bereits Rahmenvereinba-
rungen mit Verbänden geschlossen wurden. Andern-
falls können die jeweiligen Landesverbände im Ein-
zelfall weiterhelfen. 
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Teil B: Kooperation  
mit Ganztagsschulen

4 	 Eckpunkte einer Kooperation  
	 mit Ganztagsschulen

4.1 	 Grundlagen einer gelingenden Kooperation  
	 mit Ganztagsschulen
Bei der Zusammenarbeit mit Ganztagsschulen darf 
es auf keinen Fall nur darum gehen, der Notwen-
digkeit einer verlängerten Betreuung (Betreuungs-
funktion) von Kindern und Jugendlichen – in der 
Folge veränderter Erwerbs- und Familienstrukturen 
– Rechnung zu tragen. Vielmehr muss in der Folge 
einer sich verändernden Erziehungsfunktion von 
Familie auch ein erheblicher Bedarf an sozialen In-
tegrationsbemühungen (Gemeinsinn, soziales Ler-
nen, Verständigung) berücksichtigt werden. Diese 
Integrationsbemühungen sollen, als Konsequenz aus 
der Schulkritik, einer Verbesserung der Qualität von 
Schule dienen. Mit der Ganztagsschule ist die konkre-
te Hoffnung auf eine Schule verbunden, die die Auf-
gabe der Qualifikation, Erziehung und Kompensation 
von elementaren Lerndefiziten besser erfüllen kann. 

Diese Zielvorstellungen sollten im pädagogischen 
Konzept der Schule benannt, in der konkreten 
Schulpraxis erkennbar und immer wieder auch Ge-
sprächsgegenstand im Rahmen unserer Bildungs-

partnerschaft sein. In diesem Zusammenhang ist der 
Prozess der Öffnung der Schule wichtig, unter dem 
ein doppelter Vorgang verstanden wird. Die Schule 
öffnet sich zum einen, um Expertinnen und Experten 
und Themen von außerhalb in die Schule hineinzulas-
sen, gleichzeitig öffnet sie sich zum anderen, damit 
auch interessante, außerschulische Lernorte aufge-
sucht werden können. So können die Angebote ganz 
in den Räumen der Schule (Klassenraum, Fachraum 
u. a.) durchgeführt werden.

Sie können aber auch ganz oder teilweise zum Bei-
spiel in geeigneten Räumen des DRK-Kreisverban-
des oder DRK-Ortsvereins durchgeführt werden. Ein 
außerschulischer Lernort wird beispielsweise dann 
aufgesucht, wenn eine Rettungswache/Rettungs-
leitstelle und die speziellen Fahrzeuge dort erkun-
det werden. Das Aufsuchen eines außerschulischen 
Lernorts bzw. die Durchführung eines Lerngangs in 
die Umgebung der Schule müssen der Schulleitung 
rechtzeitig bekannt sein.
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4.2 	Schritte zu einer gelingenden Kooperation
Der Erfolg einer Kooperation mit Ganztagsschulen 
erfordert eine gründliche Planung und Vorbereitung. 
Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass die 
Planungen für eine Kooperation mit Ganztagsschu-
len frühzeitig anfangen.

Schulen stehen bundesweit intern vor vielfältigen 
Herausforderungen. Deshalb finden Kooperations-
angebote, die als ressourcenschonend oder Berei-
cherung im Angebot eingeschätzt werden, stärkere 
Resonanz.

Im Folgenden werden Schritte einer gelingenden 
Kooperation dargestellt. Dabei wird in einem ersten 
Schritt auf den Planungsrhythmus von Schulen ein-
gegangen. Im weiteren Schritt werden Fragen for-
muliert, die sich bei der Planung und Vorbereitung 
stellen.

4.2.1 	Der Planungsrhythmus  
	 von Schulen

Lehrkräfte und Schulen denken nicht in Kalender-
jahren, sie denken vornehmlich in Schuljahren. Ihr 
Arbeits- und Lebensrhythmus wird wesentlich durch 
Schul- und Ferienzeiten bestimmt. In der Schulzeit 

findet ein intensiver Unterrichtsbetrieb statt, der in 
der Ferienzeit meist gänzlich ruht.

Die Planungen für das nächste Schuljahr beginnen 
an vielen Schulen nach den Winterferien des laufen-
den Schuljahres. Kooperationsvorhaben sollten spä-
testens bis dahin vorgeschlagen und in den Grundzü-
gen besprochen werden. Dabei geht es für die Schule 
auch um die Beantragung von Lehrkraft-Stunden 
(beim Schulamt) und den Einsatz von Haushaltsmit-
teln (beim Schulträger).

4.2.2 	Vor Beginn der Kooperation

Vor Beginn der Kooperation sollten zunächst einige 
grundlegende Überlegungen angestellt werden, de-
nen wir uns im Folgenden widmen.

Fragen aus der Sicht des JRK/DRK:
•	 Ist eine Kooperation seitens des JRK/DRK ge-

wollt?
•	 Welche Erwartungen bestehen im JRK/DRK?
•	 Welche Ziele verfolgt das JRK/DRK mit der Ko-

operation und dem Angebot?

Hinaus gehen und Lebenswelt 
erkunden

 

Das „richtige“ Leben in die 
Schule holen

z. B. durch Aufsuchen 
außerschulischer Lernorte
Erkundungen
Projekte/Aktionen

aktuelle Themen
Expertinnen und Experten 
kommen (Erste-Hilfe-Kurs, ...)
Kooperationsveranstaltungen 
(Musiktage, ...)
Bildungspartner (Institutionen, 
Verbände, Vereine)

Abbildung 2: Öffnung der Schule
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Fragen, die wir uns vorab über die Schule stellen 
sollten:

•	 Was könnten die Erwartungen der Schule an 
das JRK/DRK sein?

•	 Welche Angebote werden von den Schülerinnen 
und Schülern benötigt?

•	 Welche Angebote braucht die Schule?
•	 In welchem Sozialraum liegt die Schule?

Es empfiehlt sich, sich vorab über das pädagogische 
Konzept der jeweiligen Schule auf dessen Home-
page zu informieren 

Angebote und Ressourcen:
•	 Wie viele Angebote sind durch das JRK/DRK 

über einen bestimmten Zeitraum zuverlässig an 
festgelegten Terminen leistbar? 

•	 Kann das Angebot auch stattfinden, wenn unse-
re beauftragte Kraft ausfällt? Notwendig ist eine 
klare Kommunikation mit der Schule für den 
Vertretungsfall.

•	 Stehen die Themen mit den üblichen Themen 
des Verbandes, in denen die Mitarbeitenden sich 
auch sicher auskennen, in Verbindung?

•	 Wird der Verband mit den Themen direkt oder 
indirekt in Zusammenhang gebracht und kann 
dabei auch das besondere Profil des JRK/DRK 
gezeigt werden?

•	 Wie können die Angebote als pädagogische 
Brücken vom Lern- in den Freizeitsektor und 
damit auch in den eigenen Verband wirken? Be-
sonderes Augenmerk sollte hier auch auf dem 
Besuch außerschulischer Lernorte, zum Beispiel 
den Kreisverband/Ortsverein gelegt werden. 

•	 Mit welchen Angeboten weckt das JRK/DRK 
möglichst längerfristig das Interesse junger 
Menschen für die eigene Verbandsarbeit? Die 
Bedeutung als zuverlässiger Partner im Ganztag 
durch Inhalte der Angebote und Bindungsarbeit 
ist wichtig in der Ganztagsarbeit. 

•	 Ist das inhaltliche Angebot überzeugend und 
sorgfältig geplant?

Rahmenbedingungen:
Die Schulkoordinatorinnen und Schulkoordinatoren 
der Landesverbände können jeweils für ihr Bundes-
land Auskunft darüber geben, ob eine Rahmenver-
einbarung zwischen dem Land und dem JRK/DRK 
besteht und in welcher Form die Zusammenarbeit 
geregelt ist.

4.2.3 	Vor Beginn des Projektes

Vor Beginn des Projektes bzw. dem Gespräch mit der 
Schulleitung sollten folgende Fragen geklärt werden:

•	 Um welche Form der Ganztagsschule (gebunde-
ne Form, offene Form) und um welche Schulart 
handelt es sich? Dies lässt sich auf der Website 
der Schule recherchieren.

•	 Wer ist der Träger der Ganztagsschule? Im Ge-
spräch mit der Schulleitung sollte geklärt wer-
den, ob die Vollmacht vorliegt, um Verträge mit 
dem Kooperationspartner JRK/DRK zu unter-
zeichnen.

•	 Wer sind die jeweiligen Ansprechpersonen auf 
Seiten des JRK/DRK für die Schule – und wer 
auf Seiten der Schule für den Verband?

•	 Welche Absichten und Ziele verfolgen die beiden 
Kooperationspartner mit der Kooperation? Wel-
che teilen beide Partner und welche nicht?

•	 Wie können die entscheidenden Prinzipien der 
Jugendverbandsarbeit wie Freiwilligkeit, Ganz-
heitlichkeit, Ehrenamtlichkeit, Selbstorganisation, 
Wertegebundenheit im Rahmen der Koopera-
tion berücksichtigt bzw. umgesetzt werden? 

•	 Können im Rahmen des Ganztagsangebots de-
mokratische Prozesse geübt werden und findet 
Partizipation statt?

•	 Welche soziale Zusammensetzung an Schü-
lerinnen und Schülern ist konkret gegeben? 
Was muss hier berücksichtigt werden? Gibt 
es sprachliche Herausforderungen? Liegt die 
Schule in einem Umfeld mit besonderen sozialen 
Herausforderungen?

•	 Welche baulich-räumlichen Möglichkeiten sind 
im Gebäude und auf dem Schulgelände gege-
ben? Welcher Raum kann bzw. welche Räume 
können genutzt werden? Gibt es Alternativen? 
Gibt es Bereiche auf dem Schulgelände, die zum 
Beispiel im Sommer genutzt werden können? 
Gibt es außerschulische Räume, beispielsweise 
einen Gruppenraum beim JRK/DRK, die (zusätz-
lich) zuverlässig genutzt werden können?

•	 Welche Materialien, Medien, Werkzeuge usw. 
der Schule stehen wann und unter welchen Be-
dingungen zur Verfügung? Diese Informationen 
können bei den Fachlehrkräften (Hauswirt-
schaft, Kunst, Technik) und der Hausmeisterin 
bzw. dem Hausmeister eingeholt werden.

•	 Gibt es die Möglichkeit, im Rahmen des Angebo-
tes Exkursionen durchzuführen?
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•	 Welche personellen Ressourcen kann die Schule 
bereitstellen? Ist beispielsweise eine pädagogi-
sche Fachkraft in Rufnähe?

•	 Wie ist die Finanzierung des Angebots gesi-
chert?

•	 Welche Vertragsart wird gewählt?
•	 Im Idealfall besteht die Möglichkeit des regel-

mäßigen Austauschs zwischen außerschulischen 
Personen mit angebotsspezifischer Sachkunde 
und Lehrkräften der Schule? Da sich schulische 
Fachkräfte und außerschulische Personen mit 
angebotsspezifischer Sachkunde zunächst nicht 
kennen, sind vertrauensbildende Maßnahmen 
wie zum Beispiel regelmäßige Gespräche sowie 
die gegenseitige Information, Hospitationsan-
gebote und Transparenz jeder Art sehr hilfreich, 
wenn sie sich ermöglichen lassen.

•	 Ist die Gefahr der Vereinnahmung des Koopera-
tionspartners – weil dieser zum Beispiel in einer 
nur zuarbeitenden/dienenden Rolle gesehen 
wird – beachtet?

4.2.4 	Bei Beendigung des Projektes

Bei Beendigung des Projektes gilt es, folgende As-
pekte zu berücksichtigen:

•	 Wie soll der offizielle Abschluss gestaltet wer-
den?

•	 Wann findet eine Auswertung des Angebots mit 
den Schülerinnen und Schülern statt?

•	 In welchem Rahmen werden die Zertifikate/
Teilnahmebescheinigungen für die Schülerinnen 
und Schüler ausgegeben? 

•	 Wer erstellt diese Zertifikate/Teilnahmebeschei-
nigungen oder Ergänzungen zum Zeugnis? In 
manchen Bundesländern gibt es ein Beiblatt 
zum Zeugnis zur Bestätigung des ehrenamt-
lichen Engagements der Teilnehmenden. Dies 
kann bei den Schulkoordinatorinnen und Schul-
koordinatoren der Landesverbände erfragt 
werden.

•	 Wann findet eine Auswertung/Reflexion mit der 
Schulleitung bzw. den Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartnern in der Schule statt?

•	 Wann und in welchem Rahmen soll die Doku-
mentation des Angebotes präsentiert werden?

•	 Wie sieht die Zukunft der Kooperation aus? Soll 
diese fortgeführt werden? Falls ja, gibt es kon-
krete Verbesserungsvorschläge?
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5 	 Personelle Umsetzung

5.1 	 Faktoren für eine gelingende gemeinschafts- 
	 übergreifende Zusammenarbeit im JRK
Durch das Ganztagsförderungsgesetz und den da-
mit verbundenen Ausbau der Ganztagsschulen und 
der Bedarfssteigerung an Angeboten eröffnet sich 
dem DRK die Möglichkeit, sich verstärkt in den Schu-
len zu positionieren. Das JRK ist die Gemeinschaft im 
DRK, welche die Schularbeit als explizites Aufgaben-
feld verankert hat. Gemäß des strategischen Rah-
mens 2022+ des JRK ist das JRK im DRK der erste 
Ansprechpartner, wenn es um Schularbeit geht. Des 
Weiteren heißt es, dass die schulische Bildungsarbeit 
des JRK besonders unterstützt wird, da Schulen als 
Zugangsorte gelten, in denen Kindern und Jugend-
lichen die JRK-Arbeit nähergebracht wird.

Das JRK ist, je nach Landesverband, bereits mit 
verschiedenen bestehenden Angeboten wie dem 
Schulsanitätsdienst, Trau dich, Juniorhelfer, Streit-
schlichtung u. v. m. in den Schulen vertreten. Doch 
nicht nur die Gemeinschaft des JRK ist in Schulen 
aktiv, auch in anderen DRK-Gemeinschaften, etwa 
der Wohlfahrts- und Sozialarbeit, werden Unterstüt-
zungsformen wie Schulsozialarbeit, Inklusionsassis-
tenz oder psychosoziale Betreuung bereitgestellt. 
Ein innerverbandliches Ziel sollte sein, Synergien zu 
nutzen, Kompetenzbereiche einzuhalten und koope-
rativ zusammenzuarbeiten. Als ein Beispiel für eine 
gelungene gemeinschaftsübergreifende Vernetzung 
der Gemeinschaften kann die Zusammenarbeit des 
Schulsanitätsdienstes vom JRK mit den Kolleginnen 
und Kollegen der Breitenausbildung genannt wer-
den.

Das DRK sollte mit seinen zahlreichen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden über eine stärkere 
fachübergreifende Zusammenarbeit der verschie-
denen Projekte und Bereiche nachdenken. Zielfüh-
rende Schritte für eine gewinnbringendes Zusam-
menwirken könnten sein,

•	 die verschiedenen Kompetenzen und Angebote 
innerhalb des Verbandes miteinander zu ver-
netzen und Schulen eine attraktive und profes-
sionelle Angebotspalette anbieten zu können, 

angefangen von der Ersten Hilfe über Angebote 
der Streitschlichtung bis hin zum interkulturellen 
Lernen. Schulen nehmen Verbände als kompe-
tente und selbstbewusste Partner wahr, wenn 
diese ein professionelles Angebot bieten können 
und klare Zielvorstellungen haben. 

•	 die rotkreuzspezifischen Fachkenntnisse von 
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einzubinden und so Anregungen zur Weiter-
entwicklung von Angeboten und Konzepten 
zu bekommen. Außerdem kann man mit Fach-
kräften aus den unterschiedlichen Bereichen 
bestehende Angebote und Konzepte weiter-
entwickeln und den speziellen Bedürfnissen von 
Ganztagsschulen adaptieren. Weiterhin geht es 
darum, neue Angebote zu entwickeln und ge-
meinsam durchzuführen. Beispielsweise können 
Mitarbeitende der Wasserwacht Angebote zur 
Heranführung an die Erste Hilfe durch Elemente 
der Wasserrettung ergänzen. Mitarbeitende im 
Rettungsdienst sowie der Bereitschaften können 
die Besichtigung eines Rettungswagens organi-
sieren. 

•	 das Fachwissen und die Erfahrung von haupt-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen aus den 
unterschiedlichen Bereichen wie zum Beispiel 
Migration oder Jugendhilfe zu nutzen und 
diese(s) in noch zu konzipierende Schulungen 
von außerschulischen Personen mit angebots-
spezifischer Sachkunde einfließen zu lassen. Nur 
so gelingt es dem Verband, gute pädagogische 
Angebote zu schaffen, welche von qualifizier-
ten Mitarbeitenden begleitet werden, die zum 
Beispiel auch gelernt haben, mit Jugendlichen 
unterschiedlicher Herkunft zu arbeiten, und 
dabei ihre kulturellen und religiösen Besonder-
heiten im Blick zu haben. Viele Schülerinnen und 
Schüler haben einen Migrationshintergrund und 
kommen zum Teil aus sozial schwachen Verhält-
nissen. Andere Schülerinnen und Schüler sind 
in ihrem Verhalten auffällig. Die Mitarbeitenden 
aus den Bereichen Migration und Jugendhilfe 
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verfügen über Erfahrungswerte, wie man mit 
diesen Zielgruppen arbeiten kann. Die Weiter-
gabe des Wissens und der Erfahrungen ist sehr 
gewinnbringend.

•	 feste und nicht wechselnde Ansprechpersonen 
im Verband für Schulen zu haben, die tagsüber 
zum Beispiel in der Geschäftsstelle des Kreis-
verbandes erreichbar sind. Im Jugendrotkreuz 
wird ein Großteil der Arbeit von ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden geleistet, die tagsüber aufgrund 
eigener Verpflichtungen wie Arbeit, Schule oder 
Familie nicht verlässlich zu erreichen sind. Dies 
unterscheidet das JRK deutlich von anderen 
Bereichen im DRK wie zum Beispiel dem Be-
reich der Sozialarbeit mit seinen Angeboten im 
Bereich der Jugendhilfe, Migration, Alten- und 
Krankenhilfe und Behindertenarbeit sowie der 
Arbeit mit Suchtkranken und Wohnungslosen. 
Für Schulen ist es wichtig, eine feste Ansprech-
person zu haben. Hier kann auf die Servicestelle 
Ehrenamt verwiesen werden, welche in den 
DRK-Mindeststandards festgeschrieben ist.

•	 die Kontakte der Kolleginnen und Kollegen aus 
den unterschiedlichen Bereichen zu nutzen, die 
förderlich für pädagogische Angebote in Ganz-
tagsschulen, aber auch für die „klassische“ Ju-
gendverbandsarbeit sind. Beispielsweise haben 
die Kolleginnen und Kollegen der Jugendhilfe 
oft Kontakte zu Jugendzentren, deren Räum-
lichkeiten für eine Veranstaltung des Jugend-
rotkreuzes genutzt werden könnten. Die Kolle-
ginnen und Kollegen der Breitenausbildung sind 
häufig durch ihr Angebot der Ersten Hilfe schon 

in Schulen vertreten. Hier können Kontakte zur 
Schulleitung vermittelt werden, um als Anbieter 
von pädagogischen Angeboten für Ganztags-
schulen ins Gespräch zu kommen.

•	 mit einem guten pädagogischen Angebot die 
Rotkreuz-Idee weiter zu verbreiten. Die Verbrei-
tung der Rotkreuz-Idee wird durch die Ent-
wicklung neuer fachübergreifender Angebote 
bzw. Weiterentwicklung bestehender Angebote 
gefördert. 

•	 das Profil des Verbandes im Bereich der Schul-
angebote zu schärfen. Die Konzentration der 
örtlichen Gliederungen auf die Entwicklung päd-
agogischer Angebote für Ganztagsschulen führt 
zu einer deutlichen Profilschärfung. 

•	 ein Gesamtkonzept für pädagogische Angebote 
des DRK und JRK zu entwickeln und dieses den 
Ganztagsschulen anbieten zu können. Durch 
die Mitwirkung der verschiedenen Bereiche an 
der Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für 
pädagogische Angebote an Ganztagsschulen 
und das gemeinsame Auftreten wird Schulen 
deutlich, dass das DRK und JRK ein verlässli-
cher Partner ist, der bei seinen Angeboten einen 
hohen Qualitätsanspruch hat.  

Insgesamt lässt sich sagen, dass von einer gemein-
schaftsübergreifenden Zusammenarbeit sowie der 
Teamarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen immer 
beide Seiten profitieren und Synergieeffekte nutzen 
können. 

5.2 	Anforderungsprofil an außerschulische Perso- 
	 nen mit angebotsspezifischer Sachkunde in der  
	 Schule in Ganztagsschulangeboten

Außerschulische Personen mit angebotsspezifischer 
Sachkunde, die sich im Rahmen von Ganztagsschu-
len engagieren, müssen entsprechend qualifiziert 
sein und bestimmte Anforderungen erfüllen. Nach-
stehend finden Interessierte ein Anforderungsprofil. 
Dieses Anforderungsprofil ist sehr umfangreich. Es 
wird deutlich, dass sich eine Arbeit im Arbeitsgebiet 
Schule von der „traditionellen“ ehrenamtlichen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen in einem Jugendver-

band unterscheidet. An die Mitarbeitenden, die für 
das JRK als außerschulische Personen in Schulen 
gehen, werden andere Anforderungen – auch hin-
sichtlich ihres Alters, ihrer pädagogischen Kenntnisse 
und Erfahrungen sowie ihres Zeitbudgets – gestellt 
als an die ehrenamtlichen Mitarbeitenden innerhalb 
des Verbandes. So ist beispielsweise das Zeitbudget 
der vorhandenen ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
meist durch die Aufgaben, die sie im Verband haben 
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und wahrnehmen, bereits ausgeschöpft. Ein Verband 
ist dazu verpflichtet, sorgsam mit den zeitlichen Res-
sourcen der ehrenamtlichen Mitarbeitenden um-
zugehen. Damit wird deutlich, dass es schwierig ist, 
Ganztagsschulangebote allein von Ehrenamtlichen 
gestalten zu lassen. Jedoch sind Überlegungen, wie 
man ehrenamtliche Mitarbeitende beispielsweise 
auch in Zusammenarbeit mit Honorarkräften ein-
setzen kann, begrüßenswert. In Kapitel 5.3, welches 
sich mit Argumenten für eine Honorarzahlung an 
außerschulisches Personal mit angebotsspezifischer 
Sachkunde beschäftigt, wird näher auf dieses The-
ma eingegangen. Das dargestellte Profil dient der 
Orientierung und beschreibt den Idealzustand.

Da es sehr unwahrscheinlich ist, dass eine interes-
sierte Person von Anfang an alle Anforderungen er-
füllt, werden in dem Anforderungsprofil Anforderun-
gen, die grundlegend und damit unumgänglich sind 
(Mindestanforderungen), von persönlichen Kompe-
tenzen, die weiterentwickelt werden können sowie 
verbandsspezifischen Anforderungen, die erworben 
werden können, unterschieden. Hier ist zu beach-
ten, dass es für verschiedene Tätigkeitsfelder in der 
Schule auch verschiedene Anforderungen an die In-
teressierten gibt.

Außerschulische Personen mit angebotsspezifischer 
Sachkunde, die sich im Rahmen von Ganztagsschu-
len engagieren, sollten

•	 eine pädagogische Vorbildung (z. B. päda-
gogisches Studium, Erziehendenausbildung, 
Gruppenleitungsschulung entsprechend den 
Jugendleitercard-Standards (Juleica)) haben 
oder Erfahrungen im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen nachweisen können;

•	 über Sachkenntnisse entsprechend dem Ange-
bot verfügen;

•	 wöchentlich ein definiertes und angemessenes 
Zeitfenster zur Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung des Angebots haben;

•	 sehr zuverlässig sein, da es sich um ein regel-
mäßiges und verbindliches Schulangebot über 
einen längeren Zeitraum handelt, welches mit 
der Schule vertraglich vereinbart wird;

•	 mindestens 16 Jahre, idealerweise 18 Jahre alt 
sein (Aufsichtspflicht vorab regeln!); 

•	 eine gültige Masernschutzimpfung vorlegen 
können;

•	 ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
vorlegen, da mit Kindern und Jugendlichen ge-

arbeitet wird (Entsprechende rechtliche Rege-
lungen sind zu beachten!);

•	 die Selbstverpflichtungserklärung/den JRK-Eh-
renkodex entsprechend ihres jeweiligen Landes-
verbandes unterschreiben; 

•	 einen Erste-Hilfe-Lehrgang absolviert haben, der 
nicht länger als zwei Jahre zurück liegt;

•	 die Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildung mit-
bringen;

•	 eine Haftpflichtversicherung nachweisen kön-
nen: Im Kooperationsvertrag ist zu regeln, ob 
die Haftpflichtversicherung über den Träger des 
Angebots (z. B. DRK, JRK, OV, KV, BV) oder die 
Schule/den Träger des Ganztages besteht. 

Persönliche Kompetenzen
Außerschulische Personen mit angebotsspezifischer 
Sachkunde, die sich im Rahmen von Ganztagsschu-
len engagieren, sollten

•	 kooperativ und teamfähig sein und die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit mit Lehrkräften, El-
tern, dem JRK bzw. DRK sowie weiteren außer-
schulischen Partnern/Verbänden mitbringen;

•	 eine hohe Sozialkompetenz haben, kritikfähig 
und kommunikativ sein;

•	 konzeptionell denken und arbeiten können;
•	 organisatorisches Talent mitbringen;
•	 aufgeschlossen sein für die Bedürfnisse der 

Kinder und Jugendlichen;
•	 die Überzeugung und Bereitschaft zu interdiszi-

plinärem Arbeiten mitbringen;
•	 flexibel sein, um situationsbedingt reagieren zu 

können;
•	 ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 

mitbringen;
•	 über Geduld und Gelassenheit im Umgang mit 

Anfangsschwierigkeiten verfügen.

Verbandsspezifische Anforderungen
Außerschulische Personen mit angebotsspezifischer 
Sachkunde, die sich im Rahmen von Ganztagsschu-
len engagieren, sollten

•	 Kenntnisse über das DRK und JRK haben und 
die Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes 
und Leitsätze des Jugendrotkreuzes und dessen 
Arbeit vertreten können sowie

•	 die Bereitschaft zur konzeptionellen und inhalt-
lichen Weiterentwicklung der Ganztagsschulan-
gebote des JRK mitbringen.
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5.3 	Argumentationshilfe zur Honorarzahlung für  
	 außerschulische Personen mit angebotsspezi- 
	 fischer Sachkunde im Rahmen von Ganztags- 
	 schulangeboten  
Das JRK lebt vom Ehrenamt – doch für Ganztags-
angebote an Schulen stoßen ehrenamtliche Struktu-
ren an ihre Grenzen: fehlende zeitliche Ressourcen, 
mangelnde Verfügbarkeit am Nachmittag und hohe 
pädagogische Anforderungen. Eine gute Koopera-
tion verlangt jedoch Kontinuität, Verlässlichkeit und 
Qualität in der Betreuung – Leistungen, die nicht al-
lein ehrenamtlich erbracht werden können.

Argumente für den Einsatz und die Honorarzah-
lung an außerschulische Fachkräfte mit spezifi-
scher Sachkunde

Verlässlichkeit und Qualität: Ganztagsangebote er-
fordern feste Zeiten, professionelle Vorbereitung und 
Vertretungsregelungen – das Ehrenamt bietet diese 
Strukturen nicht zuverlässig.

Ressourcenschonung des Ehrenamts: Die beste-
henden Ehrenamtlichen sind bereits stark eingebun-
den. Ein verantwortungsvoller Umgang mit ihren Ka-
pazitäten ist notwendig.

Komplexe Anforderungen: Pädagogische und or-
ganisatorische Anforderungen in Ganztagsschulen 
übersteigen oft das Ehrenamtsprofil – besonders bei 
jungen Engagierten mit begrenzter Erfahrung.
Professionalisierung statt Überforderung: Honorar-
kräfte entlasten das Ehrenamt und sichern die Prä-
senz des JRK in Schulen – ohne das Selbstverständ-
nis als Jugendverband aufzugeben.

Für eine bezahlte Tätigkeit im Ganztag eignen 
sich Ehrenamtliche mit passenden Qualifikationen 
und Zeit aus folgenden Personenkreisen:

•	 (Bundes-)Freiwilligendienstleistende, die Bil-
dungs- und Praxiserfahrungen sammeln möch-
ten

•	 Vertretungskräfte mit pädagogischem Hinter-
grund

•	 Studierende (z. B. Lehramt, Sozialpädagogik, 
Psychologie), die praktische Erfahrung suchen

•	 Seniorinnen und Senioren sowie andere 
Privatpersonen mit Zeit, Zuverlässigkeit und 
Interesse an pädagogischem Engagement

Vertragliche Umsetzung
Ein Honorarvertrag ist die praktikabelste Lösung: 
klar geregelt, flexibel, und ohne klassische An-
stellung. Alternativen dazu sind ein freier Dienst-
vertrag, Mini-Job, Werkvertrag oder personalent-
wicklungsbezogene Verträge (länderabhängig). 
Informationen hierzu gibt es bei der Minijobzentrale  
(minijob-zentrale.de).

Kostenübernahme – Argumente für Schulen/ 
Träger:

•	 Qualitätssteigerung der Ganztagsangebote 
durch erfahrene Honorarkräfte mit JRK-Exper-
tise

•	 Stärkung des Schulprofils durch werteorientier-
te Angebote (Menschlichkeit, Solidarität, Verant-
wortung)

•	 Entlastung des Lehrpersonals durch externe 
Fachkräfte

•	 Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit durch konti-
nuierliche Betreuung

•	 Förderung von Sozialkompetenz und Ehren-
amt bei Schülerinnen und Schülern

•	 Fördermittelnutzung: Schulen haben oft Zu-
gang zu passenden Programmen – Unterstüt-
zung durch das JRK möglich

Um das JRK dauerhaft und mit Qualität im schuli-
schen Ganztag zu verankern, braucht es bezahlte 
Fachkräfte. Honorartätigkeit ermöglicht dies – flexi-
bel, professionell und im Sinne der Kinder wie auch 
des Verbands.

http://www.minijob-zentrale.de
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5.4 	Verantwortungsbereiche von außerschulischen  
	 Personen mit angebotsspezifischer Sachkunde
Mit der Kooperation zwischen Schule und Jugend-
rotkreuz geht der Jugendverband eine regelmäßige 
Zusammenarbeit in einem ihm oftmals noch eher 
ungewohnten Arbeitsumfeld ein: der Institution Schu-
le (siehe Kapitel 4, Eckpunkte einer Kooperation mit 
Ganztagsschulen). Dies bedeutet für alle an dieser 
Kooperation Mitwirkenden eine Neuheit. Nicht nur 
vonseiten des Jugendrotkreuzes muss überlegt wer-
den, wie jugendverbandliche Arbeit mit ihren Spezifi-
ka in Zielsetzung und Arbeitsweise sowie den Projek-
ten der außerschulischen Jugendbildung in Schulen 
realisiert werden kann; sondern auch auf die tradier-
te Einrichtung Schule kommt mit ihrer Öffnung nach 
außen eine Neuorganisation und ein Umdenkpro-
zess zu. So kann es zu Beginn zu Verunsicherungen 
und Unklarheiten besonders im Hinblick auf Verant-
wortlichkeiten und Zuständigkeiten der verschiede-
nen Mitwirkenden kommen. Denn in die bereits be-
stehenden Beziehungen zwischen Schülerinnen und 
Schülern, Lehrkräften und Eltern treten nun weitere 
Akteurinnen und Akteure: die Mitarbeitenden des 
Jugendrotkreuzes. Um ein Gelingen der Zusammen-
arbeit zu erreichen und mögliche Reibungspunkte 
frühzeitig auszuschließen, ist es notwendig, dass alle 
an der Kooperation Beteiligten sich über ihre gegen-
seitigen Rechte und Pflichten verständigen. Ratsam 
ist es, eine verbindliche schriftliche Vereinbarung zwi-
schen den Kooperationspartnerinnen und -partnern 
zu treffen. Dieser Teil der Arbeitshilfe soll Anregungen 
geben, welche Punkte dabei besonders in den Blick 
genommen werden müssen. Neben den rechtlichen 
Grundlagen, die in Kapitel 3 (Rechtliche und institu-
tionelle Grundlagen) ausgeführt werden, und dem 
Anforderungsprofil für außerschulische Personen mit 
angebotsspezifischer Sachkunde in der Schule im 
Rahmen von Ganztagsschulangeboten, welches in 
Kapitel 5.2 beschrieben wird, sind auch einige Punkte 
organisatorischer Art zu berücksichtigen, auf die im 
Folgenden weiter eingegangen wird.

Verantwortlichkeit für die Projektumsetzung
Die Kooperationspartner der Rotkreuz-Schulprojek-
te sind der Schulträger und das Rote Kreuz, vertreten 
durch eine rechtskräftige Geschäftsstelle des Deut-
schen Roten Kreuzes. Als rechtmäßiger Vertrags-
partner steht es damit in der Verantwortung des 

DRK bzw. JRK, dass das Angebot entsprechend den 
getroffenen Vereinbarungen durchgeführt wird.

Projektleitung 
Das JRK betraut eine oder mehrere Personen mit der 
Projektumsetzung an der Schule. Diese außerschuli-
schen Personen mit angebotsspezifischer Sachkun-
de werden durch ihre Aufgabe zu Mitarbeitenden des 
JRK/DRK und haben daher im Sinne des Jugendver-
bandes zu handeln. Das heißt konkret, ihr Handeln 
soll in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und 
Zielen des JRK stehen und sie sollen den Verband 
im Einsatzfeld Schule vertreten. Des Weiteren soll ihr 
Handeln das Ziel einer erfolgreichen Projektumset-
zung verfolgen. Die Mitarbeitenden können gezielt 
für die Aufgaben der JRK-Schularbeit angeworben 
und eingesetzt werden. 

Die Außerschulische Person mit angebotsspezifi-
scher Sachkunde und das Jugendrotkreuz
Die außerschulische Person mit angebotsspezifi-
scher Sachkunde verpflichtet sich mit ihrer Mitarbeit 
an der JRK-Schularbeit zur Umsetzung eines vorher 
in Art, Zeit und Umfang klar definierten Schulange-
botes. Die Umsetzung umfasst neben der konkreten 
Arbeit an der Schule auch deren Vor- und Nach-
bereitung sowie die mit dem Angebot verbundene 
Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitenden des 
Jugendrotkreuzes sowie Mitarbeitenden und An-
gehörigen der Schulgemeinschaft. Bei den mit der 
Projektumsetzung verbundenen Aufgaben ist die 
außerschulische Person durch das JRK/DRK zu un-
terstützen. Die für die Projektdurchführung notwen-
digen Materialien sind ihr in angemessenen Umfang 
zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft insbesondere 
die entsprechenden „Lern- und Lehrunterlagen“ und 
Arbeitshilfen der JRK-Schularbeit. Darüber hinaus ist 
ihr eine Ansprechperson zu nennen, welche den Ko-
operationspartner Rotes Kreuz vertritt. Sie stellt den 
Kontakt zwischen der außerschulischen Fachkraft 
und der Schule her und begleitet die Zusammen-
arbeit, soweit dies notwendig ist. Insbesondere bei 
Fragen der Kooperationsvereinbarung und etwai-
gen Konflikten, die im Zusammenhang der Projekt-
durchführung auftreten, soll die Ansprechperson des 
JRK/DRK einbezogen werden. 
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Die außerschulische Person mit angebotsspezifi-
scher Sachkunde ist durch das Jugendrotkreuz in 
Aus- und Fortbildung zu unterstützen. Es muss ihr er-
möglicht werden, an den entsprechend des Anforde-
rungsprofils notwendigen Ausbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen. 

Kann die außerschulische Person mit angebotsspezi-
fischer Sachkunde ihrer Verpflichtung, das Schulan-
gebot durchzuführen, aus dringlichen Gründen nicht 
nachkommen, muss sie das JRK/DRK umgehend 
darüber informieren. Eine entsprechende Vertre-
tungsperson kann aus dem zuvor benannten Ver-
tretungspool organisiert werden (siehe hierzu auch 
„Musterdatenliste“ in Kapitel 8.3). Sowohl die Schule 
als auch die Rotkreuz-Geschäftsstelle müssen über 
den Vertretungsfall informiert werden. Kann keine 
adäquate Vertretungsperson durch die außerschu-
lischen Personen mit angebotsspezifischer Sachkun-
de gefunden werden, wird die Rotkreuz-Geschäfts-
stelle in die Suche mit einbezogen. 

Dem JRK/DRK – in Person der Ansprechpartnerin 
bzw. des Ansprechpartners – wird über den Ver-
lauf des Projektes berichtet. Dies sollte regelmäßig 
geschehen, mindestens einmal jährlich in schrift-
licher Form, vorzugsweise zum Schuljahresende. 
Bei entsprechend kürzer angelegten Projekten wird 
zum Abschluss des Projekts ein schriftlicher Bericht 
verfasst, der über Verlauf, gelungene Aspekte so-
wie Schwierigkeiten der Projektumsetzung und Zu-
sammenarbeit mit der Kooperationspartnerin bzw. 
dem Kooperationspartner Auskunft gibt. Die bzw. 
der Mitarbeitende hat bei Beendigung der Mitarbeit 
Anspruch auf Ausstellung eines Zeugnisses, das sich 
auf Führung und Leistung erstrecken muss. Die bzw. 
der Mitarbeitende ist außerdem berechtigt, während 
des bestehenden Engagements aus triftigen Grün-
den die Erteilung eines Zwischenzeugnisses zu ver-
langen.

Außerschulische Personen mit angebotsspezifi-
scher Sachkunde und Schule 
Die außerschulischen Personen mit angebotsspezi-
fischer Sachkunde gehören mit ihrer Mitarbeit an der 
Schule zu den Personen, die unmittelbar mit Schüle-
rinnen und Schülern zusammenarbeiten und infolge-

dessen das pädagogische Angebot des Schullebens 
mitgestalten. An der Schule teilen diese beiden Auf-
gabenmerkmale ursprünglich die Lehrerinnen und 
Lehrer sowie in zunehmenden Maße Schulsozialpä-
dagoginnen und -pädagogen. Von den Mitarbeiten-
den des Roten Kreuzes wird daher eine kooperative 
und aufgeschlossene Zusammenarbeit mit diesen 
Personengruppen verlangt. 

Erstrebenswert ist eine feste Ansprechperson von-
seiten der Schule für die außerschulischen Personen 
mit angebotsspezifischer Sachkunde des JRK/DRK 
Ist dies für die Schule nicht möglich, so sollten der 
außerschulischen Person mit angebotsspezifischer 
Sachkunde, die für die Umsetzung des Projekts wich-
tigen Mitarbeitenden der Schule unter Angabe ihrer 
Erreichbarkeit genannt werden. Dies sind insbeson-
dere die Schulleitung, die Verantwortliche oder der 
Verantwortliche für die Gestaltung des außerunter-
richtlichen Schulangebotes und die Hausmeisterin 
bzw. der Hausmeister.

Die außerschulische Person mit angebotsspezifi-
scher Sachkunde ist verpflichtet, der Schulordnung 
Folge zu leisten. Informiert die Schule nicht von sich 
aus über die bestehenden Regelungen, wird emp-
fohlen, selbstständig diese Informationen einzuho-
len. Der außerschulischen Person mit angebotsspe-
zifischer Sachkunde soll ein freier Zutritt zu den für 
die Projektumsetzung notwendigen Räumlichkeiten 
ermöglicht werden. Wie dies geregelt wird, ist ab-
hängig von den Regelungen und Gewohnheiten der 
jeweiligen Schule. Wird vonseiten der Schule gefor-
dert, dass ein Nachweis über die Anwesenheit der 
Schülerinnen und Schüler geführt wird, so sind ent-
sprechende Teilnehmendenlisten, die von der Schule 
gestellt werden sollten, zu führen. Ein Muster einer 
Teilnehmendenliste befindet sich im Kapitel 8.4. 

Bereits im Vorlauf des Projekts sollte die außerschu-
lische Person mit angebotsspezifischer Sachkunde 
sich über die jeweils vor Ort geltenden schulspezi-
fischen Richtlinien informieren und sich den Mitarbei-
tenden der Schule vorstellen. 
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5.5 	Übergabeprotokoll der Initiatorin/ 
	 des Initiators an die außerschulische Person  
	 mit angebotsspezifischer Sachkunde

Viele Ganztagsangebote entstehen durch das Zu-
sammenwirken verschiedener Akteure. Damit die 
Qualität und Kontinuität des Angebots für Schule 
und Teilnehmende gesichert bleibt, ist eine struktu-
rierte Übergabe unerlässlich. Ein Übergabeproto-
koll – in Form einer Checkliste – unterstützt dabei, 
wichtige Informationen klar zu übermitteln und einen 
reibungslosen Start bzw. die Weiterführung des An-
gebots zu ermöglichen. Die Checkliste dient dabei als 
gemeinsames Arbeitsinstrument und ist im Anhang 
als Kopiervorlage enthalten.

Im Folgenden finden sich zentrale Punkte, die eine 
erfolgreiche Übergabe erleichtern:

Inhalte des Angebots
•	 Welches Angebot wird durchgeführt?
•	 Was sind die Ziele und Inhalte?
•	 Für welche Jahrgangsstufe und Gruppengröße 

ist das Angebot konzipiert?
•	 Wie viele Wochenstunden (inkl. Vor-/Nachberei-

tung) sind vorgesehen?
•	 Gibt es Bezüge zu anderen Einrichtungen oder 

Fachthemen (z. B. Rettungsdienst, Kreisver-
band)?

•	 Gibt es eine kurze Rückschau auf bereits durch-
geführte Einheiten oder vergleichbare Angebo-
te?

•	 Welche Personen aus Schule und Verband be-
gleiten das Angebot?

•	 Wer ist Ansprechperson in Schule und Verband? 
(siehe auch Musterdatenliste, Kapitel 8.3)

Organisation und Rahmenbedingungen
•	 Wie viele Teilnehmende sind angemeldet? 
•	 Welche Vorkenntnisse bringen sie mit?
•	 Welche Räume werden genutzt? Sind diese vor-

bereitet und ausgestattet?
•	 Welche Materialien stehen zur Verfügung? Was 

muss ggf. noch ergänzt werden?

•	 Gibt es bereits Erfahrungen oder Maßnahmen 
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit?

•	 Besteht eine Zusammenarbeit mit Elternbeirat, 
Förderverein o. Ä.?

•	 Wo befinden sich Verbandkasten und Flucht-
wege?

•	 Ist der Versicherungsschutz geklärt?

Rahmen und Absprache
•	 Gibt es ein Honorar? Umfasst es auch Vor- und 

Nachbereitung?
•	 Liegt ein Honorarvertrag vor? Wer ist der Ver-

tragspartner?
•	 Wurde ein Termin zur gemeinsamen Abstim-

mung und Übergabe vereinbart?
•	 Ist ein Auswertungsgespräch am Ende des An-

gebots vorgesehen? (siehe Kapitel 7.4)

Ein transparentes Übergabeprotokoll schafft Ver-
lässlichkeit, stärkt die Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten und ist ein wichtiger Baustein für die nachhaltige 
Qualität außerschulischer Ganztagsangebote.

Inhalte der Übergabe 
•	 Arbeitshilfe 
•	 Checkliste 
•	 Teilnehmendenliste 
•	 Materialien 
•	 Evtl. Schlüssel 
•	 Informationsbroschüren, Flyer o. Ä. 
•	 Unterzeichnen des Honorarvertrags
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6 	 Das Angebot des Deutschen  
	 Roten Kreuzes/Jugendrotkreuzes

6.1 	 Mindestanforderungen an ein Angebot  
	 des Roten Kreuzes/Jugendrotkreuzes in Ganz- 
	 tagsschulen sowie an die außerschulischen  
	 Personen mit angebotsspezifischer Sachkunde 
Kooperationsangebote zwischen Schule und Ju-
gendverband machen die Schule attraktiver. Wäh-
rend die Wissensvermittlung weiterhin im Mittelpunkt 
des Unterrichts steht, kann der Verband besonders 
den sozialen Aspekt der Bildung betonen und soziale 
Kompetenzen sowie weitere Schlüsselqualifikationen 
vermitteln. So ergänzt er das schulische Angebot und 
bereichert den Schulalltag. 

Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass bei den Bildungsan-
geboten des Verbandes keine Benotung nach dem 
schulischen System erfolgt. Dennoch gilt es, mögli-
che Spannungen zu beachten, die durch die Unter-
schiede beider Bildungssysteme entstehen können. 

Daher sind organisatorische und inhaltliche Mindest-
anforderungen für beide Seiten wichtig. Bei allen 
zusätzlichen Angeboten im Ganztagsschulbereich 
sollte stets darauf geachtet werden, dass die Zu-
sammenarbeit für beide Partner gut abgestimmt ist. 

Standards die zum Gelingen der Kooperation mit 
Schulen beitragen: 

•	 Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit des Ange-
bots 

•	 Klare und verbindliche Absprachen mit dem Ko-
operationspartner im Vorfeld 

•	 Transparenz der Angebote innerhalb des Kolle-
giums und der Schulleitung 

•	 Altersgerechte Gestaltung der Inhalte und Me-
thoden 

•	 Finanzierbarkeit 
•	 Klärung der Aufsichtspflicht 

Anforderungen an die außerschulische Person 
mit angebotsspezifischer Sachkunde (siehe auch 
Kapitel 5.2):

•	 Didaktische und fachliche Kompetenz der 
durchführenden Person 

•	 Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit des Ange-
bots 

•	 Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schülerin-
nen und Schüler 

•	 Transparenz und kooperatives Verhalten gegen-
über dem Kollegium und der Schulleitung 

•	 Altersgerechte Gestaltung der Inhalte und Me-
thoden  

•	 Einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis 
•	 Umsetzung und Einwilligung der Selbstverpflich-

tungserklärung/des Verhaltenskodexes  

Sofern die Gegebenheiten es zulassen und die Auf-
sichtspflicht geklärt ist, können für die Angebote 
auch außerschulische Räumlichkeiten beispielswei-
se im Kreisverband/Ortsverein genutzt werden, um 
Bindung zum JRK/DRK zu ermöglichen. Dort bietet 
sich teils ein anderes technisches Angebot wie zum 
Beispiel die Phantompuppen, die in JRK-/DRK-Räu-
men ohne Transportwege in der Ersten Hilfe genutzt 
werden könnten. Ebenfalls ist die Hemmschwelle 
geringer, in den gleichen Räumlichkeiten ein außer-
schulisches Angebot wahrzunehmen.

Mindestanforderungen seitens des Roten Kreu-
zes/Jugendrotkreuzes an die Schule: 

•	 Angemessene Gruppengröße für eine effektive 
Durchführung 

•	 Freiwilligkeit der Teilnahme der Schülerinnen 
und Schüler 
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•	 Möglichkeiten zur Mitgestaltung durch die Teil-
nehmenden 

•	 Festgelegter Umfang und Dauer des Angebots 
(z. B. wöchentlich zwei Schulstunden, mindestens 
ein halbes Jahr) 

•	 Klare und verbindliche Absprachen, einschließ-
lich schriftlicher Vertragsvereinbarungen 

•	 Gegenseitige Wertschätzung der kooperieren-
den Institutionen 

•	 Regelmäßiger Austausch über Zielvorstellungen 
•	 Transparenz hinsichtlich der Auslastungsgren-

zen 
•	 Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten 
•	 Klärung der Finanzierung  

6.2 	Mögliche Themen für ein außerschulisches  
	 Angebot 
Im Rahmen von Ganztagsschulangeboten lassen 
sich viele Themen aufgreifen. Nachstehend wird eine 
Themensammlung vorgestellt, die der Anregung 
dient: 

•	 Humanitäres Völkerrecht 
•	 Erste Hilfe & Reanimation 
•	 Aufbau und Organisation eines Schulsanitäts-

dienstes  
•	 Gesunde Ernährung und bewusste Lebensweise  
•	 Sexualpädagogik und Aufklärung  
•	 Prävention von Drogen- und Suchtgefährdung  
•	 Babysitting und verantwortungsbewusster Um-

gang mit Kindern  
•	 Erlebnispädagogik (z. B. Klettern, Kanufahren)  
•	 Streitschlichtung und Konfliktmanagement  
•	 Umweltpädagogik und praktischer Umwelt-

schutz  

•	 Selbstverteidigung und Gewaltprävention  
•	 Rettungsschwimmen  
•	 Kinderrechte und Demokratieverständnis  
•	 Naturkosmetik  
•	 Theaterpädagogik 

Diese Themensammlung lässt sich beliebig erwei-
tern. Grundsätzlich sollte der Inhalt des Angebots 
stets auf die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse abge-
stimmt werden. Die Angebote sollen konzeptionell 
durch die durchführende JRK-Ebene geprüft sein. 
Angebote sollten ggf. unter Berücksichtigung beste-
hender Konzepte und in Absprache mit der entspre-
chenden Fachabteilung entwickelt werden. 
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7 	 Praktische Tipps	 

7.1 	 Finanzierung von Ganztagsschulangeboten 
Der folgende Teil gibt einen Überblick über finanzielle 
Fördermöglichkeiten von Ganztagsschulangeboten. 
Dieser erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Förderung aus Mitteln der Schule/des Schulträ-
gers
Bevor eigenständig nach Finanzquellen gesucht wird, 
sollte zunächst die Schulleitung involviert werden. Sie 
kann Auskunft darüber geben, ob die Schule finan-
zielle Unterstützung bieten oder vermitteln kann.

Einige Schulen haben ein Budget für außerschulische 
Kooperationspartner, aus dem beispielsweise Perso-
nal- und Sachmittel finanziert werden können – ein 
Idealfall. In diesem Zusammenhang wird auch von 
der Kapitalisierung zusätzlicher Lehrkraftstunden 
durch die Schule gesprochen („Geld statt Stelle“ – 
z. B. NRW und Hessen).

Nahezu jede Schule verfügt über einen Förderverein 
oder eine Förderstiftung. Eltern der Schülerinnen und 
Schüler sowie weitere der Schule verbundene Perso-
nen und Unternehmen leisten so die Finanzierung 
von Ausgaben, die der Schulträger nicht abdecken 
kann. Möglicherweise lassen sich hier Mittel für das 
Angebot akquirieren. 

Staatliche Förderungen/regional und bundesweit
Für jedes Bundesland und fast jeden Kreis gibt es 
spezifische Förderprogramme. Informationen dazu 
sind beim zuständigen Landes- oder Kreisjugend-
ring erhältlich, wobei die DRK-Landesverbände hier 
unterstützend vermitteln können. 

Zudem besteht die Möglichkeit, dass der Schulträger 
– in der Regel die Kommunalverwaltung – Honorar-
mittel für außerschulische Kooperationspartner be-
reitstellt. Dies ist jedoch eher die Ausnahme. Es exis-
tieren beispielsweise auch innerverbandliche Mittel 
zur Optimierung des Bevölkerungsschutzes.  

Stiftungen und Förderfonds
Bundesweit gibt es zahlreiche Stiftungen und För-
derfonds, die pädagogische Modellprojekte unter-

stützen. Beispiele hierfür sind die Deutsche Kinder- 
und Jugendstiftung (dkjs.de) sowie der Förderfonds 
Schule des Deutschen Kinderhilfswerks (dkhw.de). 
Darüber hinaus gibt es Stiftungen mit einem regional 
begrenzten Förderschwerpunkt. Viele dieser Einrich-
tungen fördern insbesondere soziale und bildungs-
orientierte Projekte. Einen Überblick über verschie-
dene Stiftungen bieten die Seiten stiftungsindex.de  
sowie maecenata.de. Für eine gezielte Suche 
nach Stiftungen im jeweiligen Bundesland kann  
stiftungssuche.de genutzt werden. Genauere Infor-
mationen zu Förderzwecken und Antragstellung fin-
den sich auf den jeweiligen Webseiten der Stiftungen.

Besondere Förderformen
Bundesministerien sowie die Bildungsministerien 
der Länder unterstützen zudem Angebote mit einer 
spezifischen inhaltlichen Ausrichtung für verschiede-
ne Zielgruppen. Hierfür stehen spezielle Förderpro-
gramme zur Verfügung, die jedoch meist zeitlich be-
grenzt sind und als Impulsförderung dienen.

Die Themen sind vielfältig und können hier zum Bei-
spiel folgende sein:  

•	 Demokratieförderung und Extremismuspräven-
tion  

•	 Gesundheitsförderung und bspw. Suchtpräven-
tion 

•	 Nachhaltigkeit   

Eine Recherche bei den jeweiligen Ministerien ist hier 
hilfreich.  

Umlage von Kosten auf die Schülerinnen und 
Schüler 
Die Umlage von Kosten sollte vermieden werden. Sie 
ist jedoch in begrenztem Umfang, etwa für Materia-
lien, nach Absprache mit der Schulleitung möglich. 
Dabei muss darauf geachtet werden, dass dadurch 
keine Schülerinnen und Schüler, insbesondere aus fi-
nanziell schwächeren Familien, vom Ganztagsschul-
angebot ausgeschlossen werden.

http://www.dkjs.de
http://www.dkhw.de
http://www.stiftungsindex.de
http://www.maecenata.de
http://www.stiftungssuche.de
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Spenden
Spenden sind freiwillig und erfolgen ohne Gegen-
leistung. Sie können als Geld-, Sach- oder Leistungs-
spende erfolgen. Im Ganztagsschulbereich könnte 
beispielsweise eine Apotheke Materialien für eine 
Unterrichtseinheit zur Gesundheitsvorsorge bereit-
stellen. 

Viele Spenderinnen und Spender möchten gezielt 
wissen, wofür ihr Geld verwendet wird, anstatt es 
pauschal dem Deutschen Roten Kreuz zu spenden. 
Daher lohnt es sich, gezielte Zweckspenden für die 
JRK-Schularbeit zu gewinnen. 

Sponsoring
Sponsoring unterscheidet sich von Spenden durch 
die Gegenseitigkeit: Der Sponsor erwartet für seine 
Unterstützung eine Gegenleistung. Meist zielt Spon-
soring auf einen Imagegewinn ab und dient als Mar-
ketingmaßnahme. Sponsoren können Finanzmittel 
oder Sachleistungen bereitstellen, während die ge-
sponserte Partei beispielsweise den Firmennamen 
auf Unterrichtsmaterialien nennt. Viele Unterneh-

men präsentieren ihr soziales Engagement zudem in 
ihrem Jahresbericht. 

Schulsponsoring wirft verschiedene rechtliche Fra-
gen auf, insbesondere im Schul-, Steuer- und Ver-
tragsrecht. Da Schulen unselbstständige Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts sind, kann nur der 
Schulträger Sponsoringverträge abschließen. Das 
JRK/DRK kann Mittel für eigene Schulprojekte via 
Sponsoring generieren. Hierbei sollte auf Transpa-
renz gegenüber der Schule geachtet werden. 

Vernetzung
Einige Schulen haben sogenannte „Drittmittelbeauf-
tragte Personen“, die für die Koordination der Dritt-
mitteleinwerbung zuständig sind. Daher sollte stets 
erfragt werden, ob eine solche zentrale Anlaufstelle 
existiert. Zudem kann es hilfreich sein, sich mit ande-
ren freien Anbietern von Ganztagsschulangeboten 
auszutauschen, die ähnliche Herausforderungen wie 
das DRK bzw. JRK haben oder hatten.

7.2	 Pädagogische Hinweise 
7.2.1 	Pädagogische Hinweise zum  
	 Umgang mit Unterrichts- 
	 störungen 
Mitarbeitende und ehrenamtlich Engagierte des 
JRK/DRK sollten sich bewusst sein, dass ihre Arbeit 
an Schulen nicht nur inhaltlich, sondern auch päda-
gogisch geprägt ist. Unabhängig vom jeweiligen An-
gebot werden dabei stets Werte vermittelt, die auf 
den Rotkreuz-Grundsätzen basieren.

Außerschulische Person mit angebotsspezifischer 
Sachkunde, die für das JRK/DRK an Schulen ein 
Nachmittagsangebot durchführen, arbeiten unter 
anderen Voraussetzungen als Lehrkräfte im regulä-
ren Unterricht. Da die Schülerinnen und Schüler das 
Angebot freiwillig gewählt haben, sind sie meist mo-
tiviert, daran teilzunehmen. 

Diese Personen stellen am Ende eines Halbjahres 
zwar ein Zertifikat, eine Teilnahmebescheinigung 
oder Ähnliches aus, vergeben jedoch keine Noten. 
Dadurch entsteht von Anfang an eine etwas lockere-
re Atmosphäre. Gerade diese kann jedoch dazu füh-

ren, dass einige Schülerinnen und Schüler, die eine 
solche Umgebung nicht gewohnt sind, ihre Grenzen 
austesten und Regeln überschreiten.

Im Verlauf der Gruppenphasen (Orientierungspha-
se, Machtkampfphase/Klärungsphase, Aktivitäts-
phase, Trennungsphase), die jede Gruppe in unter-
schiedlicher Intensität durchläuft, ist es besonders in 
den ersten Unterrichtswochen (Orientierungsphase) 
wichtig, dass außerschulische Personen mit ange-
botsspezifischer Sachkunde klare Regeln aufstellen 
und deren Einhaltung sicherstellen. 

Es ist empfehlenswert, wenn diese Regeln gemein-
sam mit der Gruppe erarbeitet werden, da selbst 
aufgestellte Regeln erfahrungsgemäß besser be-
achtet werden. Abweichungen sollten nur in gut be-
gründeten Ausnahmefällen erfolgen. 

Ein allgemeingültiges Rezept gibt es jedoch nicht! 
Jede Schülerin, jeder Schüler und jede Gruppe ist un-
terschiedlich. Maßnahmen und Regeln, die für einen 
Schüler gut funktionieren, können bei einer anderen 
Schülerin völlig wirkungslos bleiben.
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Das sollte beim Aufstellen von Regeln beachtet 
werden:

•	 Regeln positiv formulieren – Sie sollen Gebote 
und keine Verbote enthalten.

•	 Wörter wie „nicht“, „kein“, „ohne“, „versuchen“, 
„sollen“, „müssen“ vermeiden

•	 Regeln einfach, konkret und bildhaft aufstellen 
– Sie sollen das gewünschte Verhalten beschrei-
ben. 

•	 Regeln kurz und in einfachen Sätzen ausdrücken
•	 Regeln altersgemäß formulieren
•	 Eine Regel sollte mit ich oder wir anfangen. 

Beispiele: 
•	 Wir behandeln jeden mit Respekt.  

statt: Wir beleidigen niemanden mit Schimpf-
wörtern. 

•	 Wir lassen alle in Ruhe arbeiten.  
statt: Wir stören keinen bei der Arbeit. 

•	 Wir lassen einander ausreden.  
statt: Wir reden nicht dazwischen. 

•	 Wir akzeptieren, dass alle Fehler machen 
dürfen. 
statt: Wir lachen niemanden aus. 

Übrigens: Man sollte nicht nur reagieren, wenn die 
Regeln nicht eingehalten werden, sondern auch de-
ren Einhaltung loben. Damit wird positives Verhalten 
der Schülerinnen und Schüler verstärkt. 

Störungen oder Grenzüberschreitungen sollten nie-
mals als persönliche Angriffe verstanden werden. 
Es gehört zur Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen dazu, ihre Grenzen auszuloten und zu testen, 
wie weit sie gehen können. 

Die Gründe für Störungen während des Angebots 
können sehr unterschiedlich sein: zum Beispiel 
Schwierigkeiten im familiären Umfeld, Erziehungs-
defizite, Bewegungs- oder Schlafmangel, Ablenkung 
durch andere, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom 
(ADHS), fehlende Akzeptanz von Regeln, Konflikte 
zwischen Mädchen und Jungen – oder schlichtweg 
ein Unterricht, der sie nicht anspricht. Vielleicht hat 
die Schülerin oder der Schüler auch einfach nur ei-
nen schlechten Tag. Wiederholtes auffälliges Verhal-
ten sollte mit Lehrkräften besprochen werden.

Diese Störungen können auftreten: 
•	 Nebengespräche 
•	 Rangeleien/handgreifliche Auseinandersetzun-

gen 

•	 Ablenkung (insbesondere durch andere Schü-
lerinnen und Schüler oder Beschäftigung mit 
anderen Dingen) 

•	 Missachtung von Gesprächsregeln (z. B. „Wir 
lassen einander ausreden.“) 

•	 Allgemeine Unruhe 
•	 Herumkaspern/den Klassenclown spielen 
•	 Essen und Trinken während des Angebots. Es ist 

jedoch zu überlegen, Trinken zu erlauben, so-
lange es nicht stört. Ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr erhöht die Konzentrationsfähigkeit. 

•	 Ständiges Nachfragen (fragen, nur um des Fra-
gens willen) 

•	 Beleidigungen 
•	 etc. 

Wie können wir auf Störungen im Angebot re-
agieren? 
Störungen im Angebot sollten nicht persönlich ge-
nommen werden. Dennoch beobachten die Schü-
lerinnen und Schüler sehr genau das Verhalten und 
die Reaktion der außerschulischen Person mit an-
gebotsspezifischer Sachkunde – und reagieren ent-
sprechend darauf. Die außerschulische Person mit 
inhaltlicher Verantwortung sollte sich über ihr eige-
nes Menschenbild im Klaren sein. Gegenseitiger Res-
pekt und Wertschätzung sind dabei zentral. Wichtig 
ist es, authentisch zu bleiben. Es ist völlig in Ordnung, 
Unmut über Störungen auszudrücken – jedoch ohne 
unbeherrscht zu werden. 

Hilfreich ist häufig, in sogenannten Ich-Botschaften 
zu sprechen. So wird nicht die Person des Kindes 
oder Jugendlichen kritisiert, sondern das konkrete 
Verhalten in der jeweiligen Situation. Beispiel: „Ich är-
gere mich über die Zwischengespräche. So komme 
ich mit meinem Stoff nicht weiter.“

Generell ist der Austausch zu den pädagogischen 
Fachkräften empfehlenswert. Vorweg: Es sollte nicht 
überreagiert werden. Kleinere Störungen kann man 
durchaus ignorieren. Es ist auch völlig normal, dass 
Schülerinnen und Schüler nach einem anstrengen-
den Tag in der Schule nicht immer aufmerksam sind. 

Es sollten keine Schuldzuschreibungen erfolgen, ins-
besondere bei Streitigkeiten zwischen den Kindern 
oder Jugendlichen. Schuldzuschreibungen sind eine 
schlechte Motivation für Verhaltensänderungen. 
Nicht nur Kinder und Jugendliche reagieren darauf 
häufig mit Verteidigung und Ablenkung von sich 
selbst. Die außerschulische Person mit angebotsspe-
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zifischen Fähigkeiten sollte nach Lösungen suchen, 
die beide Parteien akzeptieren können. 

So reagiert man bei Störungen, die einen ver-
nünftigen Verlauf des Angebotes unmöglich 
machen:

•	 Auf die Einhaltung der Regeln hinweisen 
•	 Oft wechselnde Methoden beugen Störungen 

vor 
•	 Aktivität von den Schülerinnen und Schülern 

fordern (Sind diese z. B. in der Ersten Hilfe beim 
Thema Schock nicht bei der Sache, könnte man 
auf das Thema Wunden wechseln, wo sie beim 
Anlegen von Verbänden aktiv werden können.) 

•	 Einbauen von Entspannungsübungen oder Auf-
lockerungsspielen 

•	 Vereinbarungen treffen 

Sollte trotz aller Versuche eine Schülerin oder ein 
Schüler das Angebot immer noch massiv stören oder 
andere Kinder ablenken, sollte die außerschulische 
Person mit angebotsspezifischer Sachkunde Kontakt 
mit ihrer Ansprechperson an der Schule aufnehmen. 
In der Regel sind die betreffenden Kinder oder Ju-
gendlichen bereits bekannt für ihr störendes Ver-
halten. Es ist dann gemeinsam zu überlegen, ob die 
Schülerin bzw. der Schüler nicht aus dem Angebot 
herausgenommen werden sollte. Schließlich wollen 
die anderen Gruppenmitglieder noch etwas von dem 
Angebot haben. Hier steht eindeutig die Gruppe im 
Vordergrund. 

7.2.2 	Umgang mit besonderen  
	 Vorkommnissen 

Bei der Durchführung des Nachmittagsangebots 
kann es auch zu unvorhergesehenen Ereignissen 
kommen.  Im Folgenden werden solche besonderen 
Vorkommnisse skizziert und weiterhin wird kurz er-
läutert, wie damit umzugehen ist. 

Unfälle, Verletzungen und außerordentliche Situ-
ationen an Schulen 
Die außerschulische Person mit angebotsspezifischer 
Sachkunde des JRK/DRK sollte umfassende Kennt-
nisse im Bereich der Ersten Hilfe haben (siehe auch 
Kapitel 5.2, Anforderungsprofil an außerschulische 
Fachkräfte in der Schule im Rahmen von Ganztags-
schulangeboten). Dazu gehören aber auch Erste-Hil-
fe-Materialien. Nach dem Merkblatt der Gesetzlichen 
Unfallkasse (Erste Hilfe in Schulen) muss jede Schule 

über bestimmte sachliche Voraussetzungen der Ers-
ten Hilfe verfügen. Dazu gehören eine jederzeit zu-
gängliche Meldeeinrichtung, ein Sanitätsraum und 
ein Verbandkasten. 

Die außerschulische Person mit angebotsspezifi-
scher Sachkunde muss auf jeden Fall wissen, wo sich 
in der Schule das Verbandmaterial befindet, wo der 
Sanitätsraum ist und an welchem Ort ein Notruf ab-
gesetzt werden kann. 

Falls der Zugang zu einer Meldeeinrichtung und/
oder dem Verbandmaterial nicht frei zugänglich ist, 
muss die außerschulische Person eine Sanitätsta-
sche, Verbandkasten oder Ähnliches bereithalten so-
wie ein Handy für den Notruf zur Verfügung haben. 

Bei schwerwiegenderen Notfällen, zu denen der Ret-
tungsdienst gerufen oder ärztliches Personal auf-
gesucht werden muss, müssen auf jeden Fall die 
zuständigen Lehr- oder Betreuungspersonen in der 
Schule und die Personensorgeberechtigten infor-
miert werden. Falls das Sekretariat zu dem Zeitpunkt 
des Nachmittagsangebots nicht mehr besetzt ist, 
sollte die außerschulische Person über eine Liste mit 
den Telefonnummern der Eltern bzw. der Personen-
sorgeberechtigten verfügen. 

Es ist sehr empfehlenswert, Unfälle oder Verletzun-
gen zu dokumentieren. So gibt es von der Gesetz-
lichen Unfallversicherung ein dafür vorgesehenes 
Verbandbuch, das in jeder Schule vorhanden sein 
muss. Darin werden der Name der verletzten Person, 
die Angaben zum Hergang des Unfalls und die Erste-
Hilfe-Leistung eingetragen. Als weitere Möglichkeit 
können die Unfälle auch in einer digitalen Datei ver-
merkt werden. Wichtig ist in beiden Fällen, dass die 
Aufzeichnungen mindestens fünf Jahre aufbewahrt 
werden. 

Wird bei Unfällen oder Verletzungen ärztliche Be-
handlung in Anspruch genommen, so muss eine Un-
fallanzeige an den zuständigen Unfallversicherungs-
träger gesendet werden. 

Die wichtigsten Regeln im Alarmfall im Überblick:  
•	 Jeder Alarm muss ernst genommen werden, 

auch wenn er sich als Fehlalarm herausstellt. 
•	 Alle sollen den Fluchtweg aus dem Raum ken-

nen, in dem sie sich befinden. 
•	 Flure, Gänge und Treppen sind von Gegenstän-

den freizuhalten. 
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•	 Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung! 
•	 Verhalten im Unterrichtsraum: Keine Schulsa-

chen mitnehmen, kein umständliches und zeit-
raubendes Anziehen der Garderobe. Den Raum 
geordnet und ruhig, aber rasch verlassen

•	 Fenster schließen
•	 Türen verschließen, aber nicht versperren
•	 Nicht rennen, aber auch nicht trödeln
•	 Bei Verrauchung oder anderen Hindernissen: 

Ohne Panik zurück zum Ersatzfluchtweg (Wenn 
auch dieser nicht begehbar ist: Zurück ins 
Klassenzimmer, sich am Fenster der Feuerwehr 
bemerkbar machen)

•	 Während des gesamten Alarms bleibt die Klasse 
zusammen. Am Sammelplatz zählt die Lehrkraft 
ab. Fehlende Schülerinnen und Schüler werden 
gemeldet. 

•	 Der Alarm ist erst dann beendet, wenn die 
Schulleitung dies bekannt gibt. 

Ausfall der außerschulischen Person mit ange-
botsspezifischer Sachkunde 
Im Idealfall steht eine Vertretungsperson, die den 
Schülerinnen und Schülern bekannt ist, zur Verfü-
gung. Davon ist jedoch nicht unbedingt auszugehen. 
Andernfalls ist mit der Schulleitung abzusprechen, 
dass Angebote entfallen. Im Kooperationsvertrag 
muss festgehalten sein, wie in dem Fall konkret vor-
zugehen ist. 

„Fremde“ Teilnehmende
Es kann vorkommen, dass Kinder und Jugendliche 
spontan Interesse am Angebot zeigen und daran 
teilnehmen möchten. Solche Situationen können je-
doch bestehende Gruppenprozesse stören. Daher 
sollte im Vorfeld sorgfältig geprüft werden, ob und 
unter welchen Bedingungen eine offene Teilnahme 
möglich ist. In jedem Fall ist im Vorfeld mit der Schul-
leitung abzustimmen, wie mit solchen Fällen umzu-
gehen ist. Die Schulleitung kann eine spontane Teil-
nahme befürworten oder auch ausschließen.

Zugänglichkeit von Räumen 
Optimal ist es, wenn die außerschulische Person mit 
angebotsspezifischer Sachkunde über entsprechen-
de Schlüssel der Schule verfügt. Das wird aber in den 
seltensten Fällen so sein. 

Es sollte deshalb im Vorfeld geklärt werden, wer die 
benötigten Räumlichkeiten auf- und zuschließt. Es ist 
sinnvoll, sich die Handynummer von dieser Person 

geben zu lassen. Die Hausmeisterin bzw. der Haus-
meister sowie die Sekretärin bzw. der Sekretär ver-
fügt i. d. R. über entsprechende Schlüssel, sodass die-
se geeignete Ansprechpersonen dafür sein können 
(siehe auch Kapitel 8.1, Checkliste zur Planung und 
Durchführung eines Ganztagsschulangebotes). 

Fehlende Teilnehmende 
Die außerschulische Person mit angebotsspezifi-
scher Sachkunde sollte unbedingt die Anwesenheit 
der Schülerinnen und Schüler mit einer entsprechen-
den Teilnehmendenliste dokumentieren, die i. d. R. 
von der Schule gestellt wird. Ist dies nicht der Fall, 
so findet sich im Anhang ein Muster für eine solche 
Teilnehmendenliste (siehe auch Kapitel 8.5). 

Medien und/oder Materialen fehlen 
Bei Beginn der Kooperation ist zu klären, welche Me-
dien genutzt werden und wer diese zur Verfügung 
stellt. 

Die außerschulische Person mit angebotsspezifi-
scher Sachkunde sollte genau vereinbaren, wer die 
gewünschten Sachen wo hinterlegt und sich gege-
benenfalls eine Einführung in die Technik oder Ähnli-
ches geben lassen. 

Um sicherzustellen, dass alle benötigten Materialien 
verfügbar sind, kann es sinnvoll sein, eigene Medien 
und Arbeitsmittel mitzubringen. Viele Kreisverbände 
stellen außerdem technische Geräte zur Ausleihe zur 
Verfügung. Auch Landesmedienzentren bieten in der 
Regel eine Ausleihe von Medien und Technik an und 
können bei Bedarf kontaktiert werden. 

7.2.3	 Umgang mit heterogenen  
	 Schulgruppen 

Bei der Planung und Durchführung eines Angebots 
an Ganztagsschulen ist es wichtig, die heterogene 
Zusammensetzung der jeweiligen Schule zu berück-
sichtigen.  

Die außerschulische Person mit angebotsspezifi-
scher Sachkunde ist gefordert, die unterschiedlichen 
Hintergründe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
stets im Blick zu haben und bei der Gestaltung des 
Angebots zu berücksichtigen, um zu verhindern, dass 
Kinder oder Jugendliche vom Angebot ausgeschlos-
sen werden. 
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7.3	 Hinweise zur Planung einer Exkursion 
Bei der Planung von ein- und mehrtägigen Exkur-
sionen im Rahmen von Ganztagsschulangeboten 
müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden:  Im 
Vorfeld sollte mit der Schulleitung geklärt werden, 
ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, im Rahmen 
des Angebotes eine ein- oder mehrtägige Exkursion 
durchzuführen. Stimmt die Schulleitung der Durch-

führung einer Exkursion zu, kann mit der konkreten 
Planung begonnen werden. Die Personensorgebe-
rechtigten sollten beispielsweise im Rahmen eines 
Elternabends bereits im frühen Planungsstadium 
informiert und falls nötig einbezogen werden. Eine 
Checkliste ist im Anhang im Kapitel 8.8 zu finden.

7.4	 Evaluation des Ganztagsangebotes 
Um die Organisation und die inhaltliche Gestaltung 
von Ganztagsangeboten weiter zu verbessern, ist 
es wichtig, mit Abschluss dieses Projektes das Ganz-
tagsangebot auszuwerten. Dabei sollte eine Auswer-
tung sowohl mit der Schulleitung, den Schülerinnen 
und Schülern als auch der außerschulischen Person 
mit angebotsspezifischer Sachkunde sowie mit dem 
JRK/DRK erfolgen. Im Folgenden haben wir Fragen 
zusammengestellt, die bei einer Auswertung interes-
sant sein könnten. 

Wer mit wem? 
Bei dem Auswertungsgespräch mit der Schulleitung 
sollte neben einer Vertreterin/einem Vertreter des 
Trägers auch die außerschulische Person mit ange-
botsspezifischer Sachkunde anwesend sein. Außer-
dem ist es hilfreich, wenn vonseiten der Schule neben 
der Schulleitung auch die Ansprechpartnerin bzw. 
der Ansprechpartner der Schule für das Angebot da-
bei ist. Dies gilt nur, wenn die Schulleitung dies nicht 
in Personalunion ist. 

Die Auswertung mit den Schülerinnen und Schülern 
sollte von der außerschulischen Person mit ange-
botsspezifischer Sachkunde angeleitet werden. Hier 
ist es nicht notwendig, eine Vertreterin oder einen 
Vertreter des Trägers dabei zu haben, da diese 
bzw. dieser die Ergebnisse der Auswertung von der 
außerschulischen Person mit angebotsspezifischer 
Sachkunde übermittelt bekommt. 

Das Auswertungsgespräch mit der außerschulischen 
Fachkraft sollte die zuständige Vertreterin bzw. der 
zuständige Vertreter des JRK/DRK-Kreisverbandes 
führen, in der Regel die Person, die die außerschu-

lische Person mit angebotsspezifischer Sachkunde 
bei ihrem Angebot begleitet hat bzw. für sie immer 
ansprechbar war. 

Potenzielle Fragen (je nach Zielgruppe)

Schulleitung & schulische Ansprechpartner
Zusammenarbeit & Kommunikation:

•	 Wie lief die Zusammenarbeit mit dem JRK/DRK 
und der außerschulischen Person mit angebots-
spezifischer Sachkunde?

•	 Wurden Absprachen eingehalten?
•	 War die Umsetzung transparent?

Inhalt & Wirkung:
•	 War das Angebot altersgerecht und sinnvoll?
•	 Wurden Lehrziele unterstützt?
•	 Gibt es Interesse an einer Fortführung?

Schülerinnen & Schüler
(angeleitet durch die außerschulische Fachkraft)
Feedback zum Angebot:

•	 Wie fandest du das Angebot insgesamt?
•	 Was war gut/nicht so gut?
•	 Was sollte verbessert werden?

Methodik & Ablauf:
•	 Waren Dauer und Pausen passend?
•	 Wurden Diskussionen ermöglicht?
•	 Wie waren die Methoden, Inhalte und Stim-

mung?
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Außerschulische Person mit angebotsspezifischer 
Sachkunde 
(Gespräch mit JRK/DRK-Vertretung)
Zusammenarbeit & Rahmenbedingungen:

•	 Wie war die Unterstützung durch Schule und 
Verband?

•	 Waren Materialien und Räume ausreichend?
•	 Wurde gut kommuniziert (z. B. bei Ausfällen)?

Inhalt & Umsetzung:
•	 War das Angebot altersgerecht?
•	 Konnten Schülerbedürfnisse berücksichtigt 

werden?
•	 Gibt es Interesse an einer weiteren Zusammen-

arbeit?

7.5 	Öffentlichkeitsarbeit im schulischen Ganztag –  
	 sichtbar werden mit Konzept
Die Mitwirkung von JRK und DRK im schulischen 
Ganztag bietet nicht nur pädagogische Chancen, 
sondern auch die Möglichkeit, die Vielfalt des Ver-
bandes sichtbar zu machen. Öffentlichkeitsarbeit 
trägt dazu bei, das Engagement nach außen zu tra-
gen, neue Zielgruppen zu erreichen und langfristig 
Anerkennung für die eigene Arbeit zu schaffen. Da-
bei sollte sie stets abgestimmt, gut vorbereitet und 
professionell begleitet erfolgen – idealerweise in en-
ger Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeitsarbeit 
des zuständigen JRK/DRK-Kreisverbands.

Ein Bericht in der lokalen Presse ist weiterhin ein be-
währtes Mittel der Außendarstellung. Schulen sind 
meist offen für Presseanfragen, insbesondere zu 
Projektabschlüssen oder aktionsreichen Veranstal-
tungen. Voraussetzung dafür ist die Abstimmung mit 
der Schulleitung, die in der Regel die Einladung von 
Medienvertretungen genehmigt oder selbst initiiert. 
Eine Pressemappe mit Hintergrundinformationen, 
Bildern und Ansprechpersonen erleichtert die redak-
tionelle Arbeit. Falls keine Presse vor Ort ist, kann 
eine eigene Meldung mit Bildern an die Redaktion 
gesendet werden.
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Auch digitale Formate sind heute zentrale Bestand-
teile der Öffentlichkeitsarbeit. Beiträge auf Social 
Media, auf Schulhomepages oder den Kanälen von 
JRK und DRK erreichen unterschiedliche Zielgruppen 
und ermöglichen eine zeitnahe Berichterstattung. 
Hierbei ist jedoch besondere Sorgfalt geboten: Jede 
Veröffentlichung von Bild- oder Videomaterial muss 
zuvor mit der Schulleitung abgestimmt und durch 
eine schriftliche Einwilligungserklärung der abgebil-
deten Personen bzw. ihrer Sorgeberechtigten abge-
sichert werden. Die Öffentlichkeitsabteilung im JRK/
DRK-Kreisverband sollte in jedem Fall eingebunden 
werden – sie unterstützt bei rechtlichen Fragen, sorgt 
für konsistente Außendarstellung und bringt wichtige 
Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien ein.

Neben klassischen und digitalen Medien bieten auch 
schulinterne Formate wie Jahresberichte, Schul-
zeitungen, Infotafeln oder kleine Präsentationen im 
Schulgebäude gute Möglichkeiten, die JRK-Arbeit im 
Ganztag sichtbar zu machen. 

Entscheidend ist, dass alle Maßnahmen in enger Ab-
stimmung mit Schule und Verband erfolgen und Da-
tenschutz, Persönlichkeitsrechte und Urheberrecht 
jederzeit gewahrt bleiben! 

Persönliches Auftreten in der Schule 
Um die Verbandszugehörigkeit zum JRK/DRK zu 
verdeutlichen, bietet es sich an, entsprechende Be-
kleidung zu tragen. Im Idealfall werden T-Shirts oder 
Sweatshirts, die das Logo des Roten Kreuzes oder 
Jugendrotkreuzes getragen. Komplett in Uniform 
aufzutreten, macht bei Schülerinnen und Schüler 
eventuell Eindruck, kann aber auch als übertrieben 
angesehen werden, gerade wenn es nicht um die 
klassische Erste Hilfe geht. 

Es ist weiterhin denkbar, den Schülerinnen und Schü-
lern bestimmte Unterrichtsmittel (z. B. Ordner) zur 
Verfügung zu stellen, die durch ihr Layout auf den 
Verband hinweisen. Beispielsweise können auch ein-
fache Schnellhefter mit entsprechenden Aufklebern 
verziert oder Kopien, die die Schülerinnen und Schü-
ler bekommen, mit entsprechenden Logos bedruckt 
werden. 

Die außerschulische Person mit angebotsspezifischer 
Sachkunde sollte auf jeden Fall die Gelegenheit nut-
zen und für die Idee des Roten Kreuzes werben. So 
könnte sie zum Beispiel entsprechende Werbeflyer 
auslegen, Ansprechpersonen und Gruppenstunden-
zeiten der außerschulischen Jugendrotkreuz-Grup-
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pen bekannt geben und auf die Homepage des JRK 
(jrk.de) verweisen. 

Dokumentation und Präsentation – Möglichkeiten 
zur Sichtbarmachung
Wer das eigene Angebot sichtbar machen möchte, 
hat verschiedene Möglichkeiten, ohne dass ein gro-
ßer Aufwand entstehen muss. Besonders Bilder oder 
kleine Dokumentationen geben einen lebendigen 
Einblick in die Arbeit, zum Beispiel als Foto-Colla-
ge im Schulgebäude oder als kurzes Video für eine 
Projektvorstellung beim Schulfest. Auch eine Präsen-
tation mit Flyern oder Plakaten ist denkbar. Wenn 
gewünscht, kann dabei auch der Verband als Ko-
operationspartner sichtbar eingebunden werden.

Je nach Interesse lassen sich auch die Kinder und 
Jugendlichen selbst in die Gestaltung einbeziehen. 
Das macht vielen Spaß und stärkt die Identifikation 
mit dem Projekt.

An Tagen der offenen Tür oder bei Schulfeiern kann 
das Angebot außerdem öffentlich vorgestellt wer-
den. Ob mit einem Infostand, Materialien des JRK 
(die ausgeliehen oder bestellt werden können) oder 
durch eine kleine Mitmachaktion, etwa aus dem Be-
reich Erste Hilfe – jede Form der Beteiligung ist mög-
lich und willkommen, wenn es zur Situation vor Ort 
passt.

https://jrk.de
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8 	 Anhang 

8.1 	 Checkliste zur Planung und Durchführung  
	 eines Ganztagsschulangebotes 
Die nachfolgende Checkliste beinhaltet Aspekte, die 
für die Planung und Durchführung eines Ganztags-
schulangebots von Bedeutung sind. Sie richtet sich 
sowohl an die außerschulische Person mit angebots-
spezifischer Sachkunde als auch an die Initiatorin 

bzw. den Initiator des Angebots. Die Ausführungen zu 
den Punkten „Klärung mit der Schule“ und „Persön-
liches Gespräch mit der Schulleitung“ können auch 
als Gesprächsleitfaden für die Besprechung des An-
gebots mit der Schulleitung dienen.  

Schule: Adresse der Schule: 

Schulform:

Ansprechperson der Schule: Telefon: 
E-Mail:

 Schulleitung: Telefon: 
E-Mail:

Vorbereitung im Vorfeld der  
Kooperation 

Zu erled. bis Verantwortlich 
(mögl. Name) 

Erled. am

Klärung von Fragen im JRK/DRK im Vor-
feld der Kooperation (s. Kapitel 4.2 f.)

Entwicklung eines Konzepts für das 
Projekt mit folgenden Bestandteilen: 
Zielgruppe, Zahl der Teilnehmenden, 
Ziele, Messgrößen/Indikatoren der Ziel-
erreichung, Dauer des Projektes, Ort der 
Durchführung, Umsetzung und Methoden 

Prüfung vorhandener personeller, finan-
zieller, räumlicher und materieller Res-
sourcen des Verbandes 

Beschreibung der Aufgaben- und Tätig-
keitsfelder sowie Verantwortungsbereiche 

Suche nach geeigneten Kooperations-
partnerinnen/-partnern

Festlegung von Ansprechpersonen im 
Verband 
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Vorbereitung im Vorfeld der  
Kooperation 

Zu erled. bis Verantwortlich 
(mögl. Name) 

Erled. am

Erste Kontaktaufnahme mit der Schule 

Schriftliche Informationen der Schule zu-
kommen lassen 

Anschreiben/Erstkontakt (s. Kapitel 8.2)

Infobroschüre/Kurzbeschreibung zum 
Angebot 

Sonstiges: 

Herstellen eines persönlichen  
Kontaktes zur Schule 

Zu erled. bis Verantwortlich  
(mögl. Name) 

Erled. am 

Telefonische Terminabsprache mit der 
Schulleitung 

Klärung, um welche Form der Ganztags-
schule  (gebundene oder offene Form) es 
sich handelt 

Klärung der Trägerschaft der Ganztags-
schule 

Persönliches Gespräch mit der Schul- 
leitung 

Konzepte der möglichen Angebote vor-
stellen 

Fragen und Vorstellungen der Schule 
klären, z. B. Welche Absichten und Ziele 
verfolgt die Schule mit der Kooperation? 

Vorstellung der Ziele und Absichten des 
JRK/DRK und Abgleich mit den Vorstel-
lungen der Schule 
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Herstellen eines persönlichen  
Kontaktes zur Schule 

Zu erled. bis Verantwortlich  
(mögl. Name) 

Erled. am 

Fragen und Vorstellungen des JRK/DRK 
klären (vgl. Kapitel 4.2 f.):
•	 Wie viele Schülerinnen und Schüler sol-

len an dem Angebot teilnehmen? 
•	 Haben die Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit zur Partizipation? 
•	 Welche soziale Schülerinnen- und 

Schülerzusammensetzung ist konkret 
gegeben? 

•	 Wie können die entscheidenden Prin-
zipien der Jugendverbandsarbeit im 
Rahmen der Kooperation berücksichtigt 
und umgesetzt werden? 

•	 Wie ist der notwendige inhaltlich kon-
zeptionelle Zusammenhang zwischen 
dem Unterrichtsteil und dem Ganztags-
angebot zu realisieren? 

•	 Welche personellen, finanziellen, räum-
lichen und materiellen Ressourcen kann 
die Schule bereitstellen? 

•	 Gibt es die Möglichkeit, im Rahmen des 
Angebots Exkursionen durchzuführen?

Prüfung vorhandener personeller, finan-
zieller, räumlicher und materieller Res-
sourcen des Verbandes 
•	 Wie ist die Finanzierung des Angebots 

gesichert? 
•	 Gibt es die Möglichkeit des Austauschs 

zwischen außerschulischen Fachkräften 
und Lehrkräften der Schule? 

•	 Welcher Vertrag soll geschlossen 
werden (Kooperations- oder Dienstleis-
tungsvertrag)?  

Daten der Ansprechpartner/-innen der 
Schule und des JRK/DRK austauschen 

Konkrete Vereinbarungen über das weite-
re Vorgehen mit der Schule treffen 
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8.2	 Musteranschreiben für Ganztagsschulen 
8.2.1	 Musteranschreiben für Ganztagsschulen  
	 bei vorhandenem Rahmenvertrag 

DRK-Kreisverband Musterstadt e. V. Musterstraße 12 12345 Musterstadt

Musterschule 
Musterstraße 
Musteradresse

Unser Angebot für Ihre Ganztagsschule

Sehr geehrte Damen und Herren, [wenn bekannt: direkte/r Ansprechpartner/-in]

das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in [Name des OVs, KVs, BVs oder LVs] ist seit 
[Datum] basierend auf einem Rahmenvertrag, der mit [Name des Partners] ge-
schlossen wurde, offizieller außerschulischer Kooperationspartner für Ganztags-
schulen in [Bundesland].

Wir – das Jugendrotkreuz (JRK), der Jugendverband des Roten Kreuzes – ver-
fügen im Arbeitsfeld der außerschulischen Jugendbildungsarbeit sowie Kinder- 
und Jugendarbeit über umfassende Erfahrungen. Unser Know-how möchten 
wir Ihnen gerne im Rahmen der Gestaltung von Ganztagsschulangeboten zur 
Verfügung stellen.

Aus diesem Grund möchten wir unsere JRK-Projektbausteine wie beispielsweise
•	 Juniorhelfer,
•	 #Reanimationmachtschule,
•	 „Body & Grips-Mobil“ 

(Gesundheitsprojekt des Jugendrotkreuzes und der BARMER),
•	 Humanitäre Schule 

(Zertifizierung als Humanitäre Schule),
•	 [Auflistung weiterer Punkte]

in Ihrer Ganztagsschule präsentieren.

Zur ersten inhaltlichen Orientierung haben wir diesem Schreiben unseren 
Projekt- und Kampagnenflyer beigelegt. Wir stehen Ihnen gerne auch für ein 
persönliches Gespräch zur Verfügung und werden uns diesbezüglich in den 
nächsten Tagen mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wir würden uns freuen, wenn wir im Rahmen der Gespräche eine partnerschaft-
liche Zusammenarbeit in Ihrer Schule erreichen könnten.

Für Rückfragen steht Ihnen [Frau/Herr Name, Funktion] unter der Rufnummer 
[Rufnummer einfügen] gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen [Unterschrift]
[Titel und Aufgabe im Verband]
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8.2.2 	Musteranschreiben für Ganztagsschulen  
	 ohne Rahmenvertrag

DRK-Kreisverband Musterstadt e. V. Musterstraße 12 12345 Musterstadt

Musterschule 
Musterstraße 
Musteradresse

Unser Angebot für Ihre Ganztagsschule

Sehr geehrte Damen und Herren, [wenn bekannt: direkte/r Ansprechpartner/-in]

die Gestaltung von Ganztagsschulen und ihren Angeboten stellt die Schulen vor 
eine große Herausforderung.
Wir – das Jugendrotkreuz (JRK), der Jugendverband des Roten Kreuzes – ver-
fügen im Arbeitsfeld der außerschulischen Jugendbildungsarbeit sowie Kinder- 
und Jugendarbeit über umfassende Erfahrungen. Unser Know-how möchten 
wir Ihnen gerne im Rahmen der Gestaltung von Ganztagsschulangeboten zur 
Verfügung stellen.

Aus diesem Grund möchten wir unsere JRK-Projektbausteine wie beispielsweise
•	 Juniorhelfer,
•	 #Reanimationmachtschule,
•	 „Body & Grips-Mobil“ 

(Gesundheitsprojekt des Jugendrotkreuzes und der BARMER),
•	 Humanitäre Schule 

(Zertifizierung als Humanitäre Schule),
•	 [Auflistung weiterer Punkte]

in Ihrer Ganztagsschule präsentieren.

Zur ersten inhaltlichen Orientierung haben wir diesem Schreiben unseren 
Projekt- und Kampagnenflyer beigelegt. Wir stehen Ihnen gerne auch für ein 
persönliches Gespräch zur Verfügung und werden uns diesbezüglich in den 
nächsten Tagen mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wir würden uns freuen, wenn wir im Rahmen der Gespräche eine partnerschaft-
liche Zusammenarbeit in Ihrer Schule erreichen könnten.

Für Rückfragen steht Ihnen [Frau/Herr Name, Funktion] unter der Rufnummer 
[Rufnummer einfügen] gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen [Unterschrift]
[Titel und Aufgabe im Verband]
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8.3 	Musterdatenliste für eine Schule mit Ganztagsangebot
Schulform: Grundschule, Sekundarschule, Hauptschule, Mittelschule, Realschule, Integrierte bzw. Kooperative Gesamtschule, Gymnasium,
Berufsschule, Förderschule – Zutreffendes unterstreichen!

Name der Schule: Name (Titel) des Schulleiters/
der Schulleiterin

Herr/Frau

Schulanschrift: Straße/Nr.:
PLZ/Ort:

Sekretariat Herr/Frau Telefon: Telefax:
E-Mail

Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen:

Außerschulische Lehrkraft: Herr/Frau

Telefon:

mobil:

Postanschrift: Straße/Nr.:

PLZ/Ort:
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Vertretung: Herr/Frau

Telefon:

mobil:

Postanschrift: Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner/-in in der Schule: Herr/Frau

Koordinator/-in im DRK: Herr/Frau

Telefon:

Verantwortliche/-r im Jugendrotkreuz: Herr/Frau

Telefon:
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8.4 	Teilnehmendenliste
Teilnehmendenliste für das Angebot

Nr. Name Vorname Klasse Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
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Nr. Name Vorname Klasse Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
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8.5 	Musterteilnamebescheinigung

Teilnahmebescheinigung

Vorname Name, geb. am ..........................., hat im Schuljahr ................../................. erfolgreich am Ganztagsangebot 
des Deutschen Jugendrotkreuzes des Ortsverbands XY an der Musterschule in Beispielstadt teilgenom-
men.

Inhalte des Angebots:

•	 Erste Hilfe 
	 – ……………………........................…………………..
	 – ……………………........................…………………..
	 – ……………………........................…………………..

•	 Streitschlichtung
	 – ……………………........................…………………..
	 – ……………………........................…………………..
	 – ……………………........................…………………..

Ausgestellt von: 

Vorname Name, Funktion/Position
Ort, Datum

Kreis-/Ortsverband
Jugendrotkreuz
Beispielstraße 
Musterstadt

Telefon: 
E-Mail: 
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8.6 	Muster einer Stellenausschreibung

Pädagogische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
als Honorarkräfte für den Ganztagsschulbereich 
Das Jugendrotkreuz, der eigenverantwortlicher Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes, bietet 
bundesweit über 110.000 Kindern attraktive Möglichkeiten eines ehrenamtlichen Engagements, einer sinn-
vollen Freizeitbeschäftigung und persönlichen Weiterbildung.

Auch in der Schule engagiert sich das Jugendrotkreuz seit vielen Jahren, beispielsweise mit JRK-Schulsa-
nitätsdiensten oder Angeboten zu Themen wie Streitschlichtung, humanitären Werten und Gesundheit.

Nun möchte das Jugendrotkreuz – angesichts der Entwicklungen im Ganztagsschulbereich – sein Enga-
gement verstärken und seine Angebote in der Ganztagsschule ausbauen. Die Angebote zielen insbeson-
dere auf die Vermittlung sozialer Kompetenzen und die Förderung des sozialen Engagements ab.

Zur Durchführung der Angebote
•	 Heranführung an die Erste Hilfe;
•	 Das ABC der Ernährung;
•	 Streitschlichtung
werden motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht.

Sie suchen:
•	 eine selbstständige Tätigkeit im pädagogischen Bereich
•	 ein spannendes Betätigungsfeld
•	 einen Ort, um ihren Erfahrungsschatz auszubauen
•	 die Möglichkeit zu interdisziplinärem Arbeiten

Wir bieten:
•	 die Gelegenheit, ein pädagogisches Angebot an Ganztagsschulen des Jugendrotkreuzes für Schülerin-

nen und Schüler zu gestalten und umzusetzen
•	 die Möglichkeit der konzeptionellen und inhaltlichen Weiterentwicklung des Angebots
•	 einen Einblick in die Arbeit eines weltweiten Verbandes
•	 eine eingehende Einarbeitung
•	 die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung
•	 fachliche, pädagogische, organisatorische und persönliche Unterstützung durch Fachpersonal
•	 eine Vergütung auf der Basis eines Honorarvertrages

Wir suchen volljährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit:
•	 einer pädagogischen Vorbildung oder nachweislichen Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Ju-

gendlichen
•	 Fachkenntnissen aus dem Bereich XYZ (entsprechend dem Angebot, welches unterbreitet wird)
•	 wöchentlich bis zu drei Stunden Zeit zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Angebots
•	 Kooperations- und Teamfähigkeit, Flexibilität sowie Verantwortungsbewusstsein
•	 der Bereitschaft, die Grundsätze des Roten Kreuzes und Leitsätze des Jugendrotkreuzes in der Arbeit zu 

vertreten
•	 der Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung (auch zu rotkreuzspezifischen Themen)
•	 einem Führerschein Klasse B

Sie sind interessiert? Dann melden Sie sich bei:
Frau Musterfrau, Musterstraße 12, 12345 Musterstadt
Telefon 000 0000-0, Telefax: 000 0000-00
E-Mail: muster@jrk-muster.de
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8.7 	Checkliste für die Übergabe des Angebots  
	 an eine andere Person
Das Angebot betreffend:
•	 Um welches Angebot handelt es sich?
•	 Was ist das Ziel des Angebots?
•	 Für welche Jahrgangsstufe und für wie viele Schülerinnen und Schüler ist das Angebot ausgelegt?
•	 Wie viele Wochenstunden sind dafür eingeplant? (inkl. der Vor- und Nachbereitung)
•	 Bestehen im Angebot Anbindungen zu anderen Gemeinschaften? (z. B. Erste Hilfe – Besichtigung eines 

Rettungswagens)
•	 Wie ist die Art der Einbindung an den örtlichen Kreisverband? Wird hier ein Wissenstransfer (z. B. Erste-

Hilfe-Themen) geleistet?
•	 Kurzer Bericht über ein solches, bereits abgehaltenes Angebot
•	 Wie viele Personen seitens der Schule/seitens des JRK/DRK betreuen das Angebot?
•	 Gibt es eine verantwortliche Lehrkraft an der Schule?
•	 Wer sind die Ansprechpersonen bei Fragen im Verband und in der Schule? (siehe hierzu auch Muster-

datenliste für eine Schule mit Ganztagsangebot im Kapitel)

Die Organisation betreffend:
•	 Wie viele Schülerinnen und Schüler nehmen teil?
•	 Welche Vorkenntnisse haben die Schülerinnen und Schüler bereits?
•	 Welche Räume sind an der Schule dafür geeignet und bereits reserviert?
•	 Inwieweit ist eine entsprechende Ausstattung für das Angebot an der Schule vorhanden? Was müsste 

noch angeschafft werden?
•	 Existieren für das Angebot bereits Materialien (Arbeitsblätter, Arbeitshilfen, Flyer, weiterführende Litera-

tur, Sonstiges)?
•	 Welche Möglichkeiten einer Öffentlichkeitsarbeit sind an der Schule zu nutzen?
•	 Was wurde in diesem Bereich schon geleistet?
•	 Besteht eine Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, Förderverein o. Ä.?
•	 Für Notfälle: Aufzeigen des Verbandkastens/Fluchtwege in der Schule
•	 Wurde der Versicherungsschutz abgeklärt?

Den Rahmen betreffend:
•	 Gibt es ein Honorar? Umfasst dieses nur die geleistete Zeit in der Schule oder die tatsächlich aufgewen-

dete Zeit mit Vor- und Nachbereitung?
•	 Gibt es einen Honorarvertrag? Wer zahlt das Honorar?
•	 Besteht ein Termin zwischen Initiatorin oder Initiator und der außerschulischen Person mit angebotsspe-

zifischer Sachkunde zur weiteren Absprache über das Angebot? Wenn ja, wann?
•	 Besteht ein Termin zwischen Initiatorin oder Initiator und der außerschulischen Person mit angebotsspe-

zifischer Sachkunde zur Auswertung des Ganztagsangebotes? 

Übergabe
•	 Arbeitshilfe
•	 Checkliste
•	 Teilnehmendenliste
•	 Materialien
•	 Evt. Schlüssel
•	 Informationsbroschüren, Flyer o. Ä.
•	 Unterzeichnen des Honorarvertrags
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8.8	 Checkliste für Exkursionen
Die folgende Checkliste nennt wesentliche Aspekte der Vor- und Nachbereitung einer Exkursion: 

Was ist zu tun? Zu erled. bis Erled. am 

Festlegung des Termins in Absprache mit der Schulleitung: Bei einer 
mehrtägigen Exkursion sollte, um den Unterrichtsausfall so gering wie 
möglich zu halten, ein Wochenende gewählt werden. 

Vertragspartner von Tagungshäusern und Transportunternehmen klären: 
Mit der Schulleitung absprechen 

Fragen, ob ein Versicherungsschutz über die Schule gegeben ist: Gegebe-
nenfalls Abschluss einer zusätzlichen Versicherung 

Ermitteln, ob Haushaltsmittel für die Reisekosten der begleitenden Perso-
nen (außerschulische Fachkraft und Lehrkraft) zur Verfügung stehen: Mit 
Schulleitung absprechen 

Vorläufige Programmplanung der Exkursion: Verknüpfung der Exkur-
sionsinhalte mit den Inhalten des Ganztagsschulangebotes 

Kalkulation der Exkursion: Rücksichtnahme auf finanziell schlechter 
gestellte Personensorgeberechtigte, gegebenenfalls Erschließung von 
Fördermitteln 

Wahl des Zielortes: Gewährleistung eines angemessenen Verhältnisses 
von der Fahrtzeit zur Gesamtzeit der Exkursion 

Reservierung der Tagungsstätte: Auswahl einer Tagungsstätte, die zur 
Zielgruppe passt 

Reservierung des Verkehrsmittels: Auswahl eines Verkehrsmittels, das 
sicher und kostengünstig ist 

Durchführung eines Elternabends mit der zuständigen Ansprechperson 
der Schule mit folgendem Inhalt: Vorstellung des Termins der Exkursion, 
des Tagungsortes, des Verkehrsmittels, der voraussichtlichen Kosten; Klä-
rung von Fragen und Bedenken 

Suche und Festlegung einer weiteren Begleitperson: Sollte sich die Schü-
lerinnen- und Schülergruppe aus Mädchen und Jungen zusammensetzen, 
sollte sich auch das Betreuungsteam (mind. zwei Personen) aus Frauen 
und Männern zusammensetzen. 

Organisation der Vertretung der begleitenden Lehrkräfte: Wer kann die 
begleitenden Lehrkräfte/Aufsichtführenden im Verhinderungsfall vertre-
ten? 

Vertragsabschluss mit Tagungsstätte: Falls erforderlich Unterschrift der 
Schulleitung erbitten 

Vertragsabschluss mit Transportunternehmen: Falls erforderlich Unter-
schrift der Schulleitung erbitten 

Abschließende Programmplanung der Exkursion: Festlegung des genau-
en Programmablaufs 

Erstellung und Versand eines Informationsbriefes mit wichtigen Details 
zur Exkursion für Eltern 
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Was ist zu tun? Zu erled. bis Erled. am 

Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten der Schülerinnen 
und Schüler einholen; Hinweise auf Allergien, notwendige Einnahme von 
Medikamenten erfragen 

Überprüfung der Eingänge der Teilnehmendenbeiträge und Verwaltung 
des Geldes; Gegebenenfalls Mahnung der Zahlungssäumigen 

Klärung, wie mit Schülerinnen und Schüler umzugehen ist, die nicht an der 
Exkursion teilnehmen: Sicherstellung eines Ausweichangebotes 

Zusammenstellung der Materialien, die für die Exkursion benötigt werden 

Durchführung der Exkursion 

Nachbereitung der Exkursion: Auswertung mit den Schülerinnen und 
Schülern und Erstellung einer Dokumentation; Abrechnung der Exkursion 
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Verwendete Literatur und Linktipps
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schaffen/ (zuletzt eingesehen am: 09.12.2025)
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viii-251608 (zuletzt eingesehen am: 09.12.2025)
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Position-Umsetzung-des-Ganztagsfoerderungsgesetz-_GaFoeG_-in-den-Bundeslaendern.pdf (zuletzt ein-
gesehen am: 09.12.2025)
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